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Ein erstrebenswertes Ziel:

Die allgemeine Gewährung bezahlter Ferien

Die Begriffe vom sozialen Leben haben
sich in den letzten Jahrzehnten, namentlich
seit dem Ende des Weltkrieges 1914/18
stark gewandelt. Charakteristisch hierfür
ist u. a. die Einführung der Freizeit in das
Leben des Arbeiters und des Angestellten,
wie sie von der öffentlichen Meinung nicht
nur weitgehend gewünscht, sondern auch
gefordert wird. Früher war die Existenz des
Arbeiters und des unteren Angestellten fast
vollständig von der Arbeit ausgefüllt; heute
wird eine vernünftige Teilung zwischen
Arbeit und Freizeit angestrebt. Die durch
technische Verbesserungen bewirkte Kürzung der
Arbeitszeit gibt dem Arbeiter auch mehr
Freizeit. Er kann sie für Bildung, für Sport
und Erholung verwenden. Zahlreiche private
und öffentliche Organisationen erleichtern
es dem Arbeiter, seine Freizeit nutzbringend
für Geist und Körper zu verbringen. Die
fortschreitende Rationalisierung und
Standardisierung des Arbeitsprozesses stellen an
den Arbeiter zweifellos erhöhte Anforderungen,

sodass sich eine Anpassung nicht
nur der Arbeitszeit, sondern auch die
alljährliche Befreiung von jeder Arbeit während

einiger Zeit gebieterisch aufdrängt,
um die verlorenen Kräfte wieder voll
zurückzugewinnen.

Bezahlte Ferien waren früher das Privileg
von Staatsbeamten und gewisser Gruppen
von Privatangcstelltcn. Dieses Privileg einer
Minderheit wird nun langsam zu einer
allgemeinen Regel zugunsten des ganzen
werktätigen Volkes. Bezahlte Ferien für den
Arbeiter und unteren Angestellten sind
tatsächlich Massnahmen des Ausgleiches und
der sozialen Gerechtigkeit.

Seit dem Weltkrieg sind zahlreiche Länder
dazu übergegangen, die Gewährung bezahlter
Ferien durch Gesetz festzulegen. Österreich
begann damit 1919, 1922 folgten Finnland, Lettland

und Polen, 1925 die Tschechoslowakei, 1927
Italien, 1929 Rumänien, 1931 Chile, Spanien,
Mexiko und Schweden, 1932 Peru, 1933 Litauen,
Portugal, 1934 Brasilien und Estland, und in den
letzten Jahren Frankreich, Norwegen, Belgien,
Venezuela und Irak. In der Schweiz wurde eine
diesbezügl. gesetzliche Regelung in den Kantonen
Basel-Stadt (1931) u. Wallis (1933) vorgenommen.
Auf Grund privater Anstellungsverträge haben
Anspruch auf bezahlte Ferien die Arbeiter gewisser
Berufskategorien in Deutschland, Dänemark,
Grossbritannien, Ungarn, Holland, Südafrika,
Jugoslawien, Australien und Neuseeland.

1926 stellte das Internationale Arbeitsamt
fest, dass in Europa rund 19 Millionen

Arbeiter (ca. 40% aller Arbeiter) das Recht auf einen
bezahlten Jahresurlaub haben und zwar auf
Grund eines Gesetzes oder von Kollektivverträgen.

Auf Grund dieser Gesetze und Verträge
hat der Arbeiter gewöhnlich nach einem Jahr
ununterbrochener Anstellung beim gleichen
Unternehmer das Recht auf eine bezahlte Ferienwoche.

Die Minimaldauer der Ferien ist
verschieden : sie beträgt z. B. in Norwegen 9 Tage
und erreichte in einigen Staaten, wie Frankreich,
ein Maximum von 2 Wochen.

Die Internationalen Arbeitskonferenzen
haben sich schon seit 1919 mit dieser

Frage wiederholt beschäftigt. 193b hat die
Konferenz einem Vorentwurf zu einer
Konvention zugestimmt, der 11. a. vorsieht, dass die
Dauer der bezahlten Ferien nach einer
ununterbrochenen Anstellungszeit von einem Jahre auf
mindestens 6 Arbeitstage festzulegen sei. Fiir
Lehrlinge und Arbeiter unter 16 Jahren müssen
die Ferien mindestens 12 Arbeitstage betragen.
Ferner hat die Zahl der Ferientage mit der
Anstellungsdauer zuzunehmen, und zwar nach
Grundsätzen, die durch die nationale Gesetzgebung

bestimmt werden sollen.

In Frankreich sollen im Sommer 1936 etwa
eine halbe Million Arbeiter zum ersten Mal auf
Grund der neuen Gesetzgebung Ferien gemacht
haben. Die Bahntarife wurden fiir solche Ar-
heiter um 40% und fiir deren Kinder um 50%
herabgesetzt. Die Zahl der Reisenden hat sich
damit gegenüber dem Vorjahr verdoppelt und
die Einnahmen aus dem Reiseverkehr haben sich
fühlbar erhöht. Das Gastgewerbe erfuhr eine sehr
beachtenswerte Steigerung seines Umsatzes.

Im September d. J. hat der „Landesverband

freier Schweizer Arbeiter"
an das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit eine Eingabe betr. ein
Eidgenössisches Feriengesetz gerichtet. Im
Entwurf für ein solches Gesetz wird für den
Arbeitnehmer „ein Anspruch auf eine jährliche

zusammenhängende Ferienzeit von
mindestens 14 Tagen, darunter zwölf
Arbeitstage" postuliert. Ferner wird gefordert,
dass das Ferienentgelt „dem Lohn, den der
Arbeitnehmer bei normaler Beschäftigung
während der Ferien erhalten würde" zu
entsprechen habe.

In der Begründung zu diesem Entwurf
weist der Landesverband auf die Bundesgesetze

vom 6. März 1920 (betr. die Regelung

der Arbeitszeit bei den Transportanstalten)

und vom 26. Juni 1930 (betr. die
berufliche Ausbildung), sowie auf eine
Anzahl kantonaler Gesetze hin, die das Ferienrecht

öffentlichrechtlich regeln. Der
Landesverband stellt fest, dass noch immer ein
Drittel der Fabrikarbeiterschaft überhaupt
keine Ferien erhält und dass dieser Prozentsatz

vermutlich im Gewerbe noch grösser ist.
Ohne die Landwirtschaftsarbeiter und die
Hausangestellten zählt die Schweiz in
Industrie und Gewerbe rund 800000
unselbständigerwerbende Arbeiter, von welchen
etwa 300000 bezahlte Ferien bis 14 Tage jährlich

geniessen, während immer noch rund
500000 Arbeiter ohne Ferienanspruch (resp.
Anspruch auf bezahlte Ferien) sind. Würde
diese halbe Million Arbeiter — nach den
Ausführungen des Landesverbandes — 14
Tage Ferien erhalten, so könnten damit
19000 neue Arbeitsplätze gewonnen werden.
Mit anderen Worten: 16000 Arbeitslose
liessen sich wieder dauernd in die Wirtschaft
eingliedern. Weiterhin wird in der Begründung

gesagt:
„Das Eidg. Feriengesetz stellt aber auch in

anderer Hinsicht eine ausgezeichnete Arbeits-
beschaffungs-Massnahme dar. Durch seine
Inkraftsetzung wird mehr als 500000 Arbeitern
jährlich 14 Tage frei gegeben, und durch die
Lohnauszahlung während dieser Zeit werden sie
auch in die Lage versetzt, die Ferien ausserhalb

ihres Wohnortes in einem Hotel zu
verbringen. Wenn aber inskünftig einige
hunderttausend zusätzliche Hotelgäste
auftreten, so ergibt sich daraus eine gewaltige
Förderung unserer bedrängten Hotellerie, der
Verkehrsanstalten und der unzähligen damit in
Verbindung stehenden anderen Erwerbszweige."

Im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt
wurde vor wenigen Wochen folgendes
Postulat eingereicht:

„Der Regierungsrat wird eingeladen, zu prüfen
und zu berichten, wie es möglich wäre, direkte
Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer anzubahnen, die den Zweck hätten,
sowohl auf kantonalem wie auf eidgenössischem
Boden eine einheitliche Regelung bezahlter

Ferien in Industrie und Gewerbe auf dem
Wege über die Ausgleichskasse zustande zu
bringen."

Schon 1929 soll das Eidg.
Volkswirtschaftsdepartement vom Parlament mit der
Ausarbeitung eines eidgenössischen
Feriengesetzes beauftragt worden sein. Seither sind
wir damit allerdings um keinen sichtbaren
Schritt vorwärts gekommen. Was im Ausland

weitgehend schon durchgeführt wurde
und dort nicht mehr wegzudenken ist,
sollte auch bei uns möglich sein. Eine
fortschrittliche Regelung der
Feriengesetzgebung drängt sich nicht nur aus
volksgesundheitlichen und kulturellen Er-
wägungen auf, sondern würde auch eine
heute besonders schätzenswerte Belebung
unserer Binnenwirtschaft zur Folge
haben.

Auf Grund von Erhebungen des
Schweizerischen Hotelier-Vereins und der
Schweizerischen Verkehrszentrale für die Jahre
1894—1931, sowie der eidgenössischen
Fremdenverkehrsstatistik ab 1934 gestaltete sich
der Anteil der Schweizer und der
Ausländer an den Ankünften im
schweizerischen Fremdenverkehr wie folgt:

Jahr:
1894
1912
1925
1935
1938
1939

Schweizer:
18,9%
20,0%
42.5%
61,2%
59,1%
66,0%

Ausländer:
81,1%
80,0%
57>'5%
38,8%
40.9%
34.°%

Der Strom der Schweizer Feriengäste,
der bis zum ersten Weltkrieg nur relativ
schwach floss, ist in den beiden letzten
Jahrzehnten mächtig angeschwollen. In steigendem

Masse werden auch die weniger
zahlungskräftigen Volkskreise von ihm ergriffen.
Er ist zum grössten Sektor unseres touristischen

Gewerbes geworden, wodurch der
Exportcharakter unseres Fremdenverkehrs
eine merkliche Abschwächung erfuhr. Durch
den Ausbruch des zweiten Weltkrieges ist
die Pflege der inländischen Klientel für unser
touristisches Gewerbe geradezu eine Lebensfrage

geworden. Eine fühlbare Wiederbelebung

der internationalen Touristik dürfte
sich wohl auf Jahre hinaus als nicht in
unserer Macht stehend erweisen.

Die Schweizer Kundschaft ist heute für
einen Zweig unserer Volkswirtschaft, in
welchem grosse Kapitalien investiert sind,
allein dasjenige Reservoir, aus welchem
108000 Personen (mit deren Angehörigen
180000 Personen) ihren Verdienst und
Lebensunterhalt direkt schöpfen. Dieses
Gewerbe umfasst bekanntlich nicht nur die
Hotellerie, sondern auch das Gastwirtschaf

tsgewerbe, einen Teil der Transportanstalten,

die Kursäle und Sportanlagen, die
lokalen Sehenswürdigkeiten, die Reisebüros
und das Reisebedarfsgewerbe, die Bergführer
und Sportlehrer u.a.m. Nahezu ein Zehntel
unseres Volksvermögens ist im
schweizerischen Fremdenverkehrsgewerbe angelegt
und 5,6% aller Erwerbenden sind in ihm
tätig. Die Bruttoeinnahmen aus dem
Fremdenverkehr werden mit mehreren Hundert
Millionen pro Jahr veranschlagt, ein Betrag,
der in zahllosen Kanälen wiederum' in den
schweizerischen Wirtschaftskörper befruchtend

einfliesst. Von allen Hilfsaktionen für
ein durch die Zeitverhältnisse schwer
notleidendes Gewerbe ist die Beschaffung
von Arbeit weitaus die volkswirtschaftlich
gesündeste und willkommenste Methode.
Die weitgehendste Gewährung
bezahlter Ferien für alle Schichten unseres
werktätigen Volkes ist darum das Gebot
der Stunde. SVZ.
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Die Unterkunfisentschädigung
des Bundes gehört dem Quartier'

geber
Wie allen unseren Mitgliedern in Erinnerung

sein dürfte, hat der Bundesrat durch einen Be-
schluss im März 1940 die Ausrichtung von
ausserordentlichen Entschädigungen für Leistungen
der Gemeinden zugunsten der Truppen während
des Aktivdienstes geregelt. Demzufolge richtet
der Bund als Quartierentschädigung für Mann
und Pferd pro Nacht je 3 Rappen aus. Da der
Bund nicht mit den Ouartiergebern direkt in
Beziehung tritt, sondern die Regelung der
Quartierentschädigungen als ausschliessliche Sache
der Gemeinden betrachtet und ihnen deshalb die
Obsorge hiefür überlässt, funktionierten die
Gemeinden gewissermassen als Treuhänder des
Bundes für die in Empfang genommenen
Entschädigungen.

Bedauerlicherweise liessen sich nun eine Reihe
von Gemeinden dazu verleiten, die ausserordentliche

Bundesentschädigung für sich zu behalten

Inhaltsverzeichnis:
Seite 2: Nachlese zum Hotelplan-Prozess

— Ein Entscheid zum Ruhetagsgesetz —
Bundesrat Celio in der Zentralschweiz —
Fremdenverkehr im August — Aus dem
Leserkreis — Vermischtes. Seite 3: Aus
dem Ausland — Kriegswirtschaftl. Mass-'
nahmen. Seite 4: Aus den Sektionen —
Personalrubrik.

und sie dem Kantonnementsinhaber unter allerlei
Ausflüchten vorzuenthalten. Unser Verein hat
wiederholt auf die Ungesetzlichkeit dieser Gemeindepraxis

hingewiesen, ohne dass indessen bis heute
eine Änderung in dieser willkürlichen Auslegung
des Bundesratsbeschlusses eingetreten wäre.
Nun hat sich endlich das eidg. Militärdepar-
tement veranlasst gesehen, in einem
Kreisschreiben an die Kantonsregierungen
auf die Unzulässigkeit der praktizierten Methoden
aufmerksam zu machen. Das Militärdepartement
stellt darin ausdrücklich fest, es sei nicht
angängig, dass die Gemeinden die Entschädigungen

des Bundes einfach für sich
zurückbehalten, denn diese sollen bestimmungs-
gemäss für die Unterkunftslokale und
Stallungen bezahlt werden, also den Kantonne-
mentseigentümern und nicht den Gemeinden
zukommen. Ähnlich verhalte es sich mit
den Entschädigungen für die Beleuchtung.

Für uns war die Sachlage von allem Anfang
an klar und im Sinne der obigen Auslegung durch
das zuständige Departement gegeben. Es fehlte
aber bis jetzt an einer behördlichen Stellungnahme

bzw. Interpretation dieses Bundesratsbeschlusses.

Eine solche hätte freilich durch
einen Gerichtsentscheid provoziert werden können,

aber die benachteiligten Kantonnements-
geber zogen es aus triftigen und verständlichen
Gründen vor, nicht gegen die eigenen Gemeindebehörden

zu prozessieren. Nichtsdestoweniger
befinden sich alle Gemeinden im Unrecht, welche
die durch das obige Kreisschreiben gerügte Praxis
bisher zur Anwendung brachten. Nachdem nun
die Kantonsregierungen ersucht worden sind, an
die Gemeinden verbindliche Weisungen zu
erteilen, dass die für Truppenunterkünfte
bezogenen Vergütungen und Entschädigungen den
berechtigten Kantonnementsgebern
ungeschmälert auszurichten seien, darf
erwartet werden, dass alle fehlbaren Gemeinden
unverzüglich die Korrektur vornehmen und den
Quartiergebern die ihnen zu Recht zukommende
Vergütung nicht weiterhin vorenthalten und
im Gemeindesäckel verschwinden lassen.

Wenn durch diese Stellungnahme des eidg.
Militärdepartementes eine weitere wichtige
Detailfrage der Einquartierung und der Beanspruchung

privater Unterkunftsräume durch Militär
ihre längst notwendige Abklärung gefunden hat,
so ändert das nichts an der Tatsache, dass noch
weitere damit zusammenhängende Fragen ihrer
Lösung harren. Wir denken da vor allem an die
Höhe der ausgerichteten Entschädigungen und
an die Regelung der Vergütungen für Interniertenunterkünfte.

Verlängerte Gültigkeit der
Sonntagsbillette

Seitdem 1. November sind die Sonntagsbillette
„Einfach für Retour" zur Hinreise bereits ab
Freitag 17 Uhr gültig. Die Rückreise kann, wie
bisher, am Sonntag oder Montag erfolgen. Damit
hat die Generaldirektion SBB einem aus Wintersports-

und Fremdenverkehrskreisen vielfach
geäusserten Wunsch Rechnung getragen und das
Sontagsbillet dem durch die Fünftage-Arbeitswoche

verlängerten Wochenende angepasst.
Ohne Zweifel wird diese begrüssenswerte Neuerung

manchen Wochenendreisenden veranlassen,
seine Fahrt bereits am Freitagabend anzutreten,
um in den vollen Genuss der beiden folgenden
freien Tage zu kommen. Voraussetzung zu einer
vollwertigen Ausnützung des Wochenendes ist
dann allerdings, dass für die Wintersporttreibenden

aus den wichtigsten städtischen Zentren die
Möglichkeit besteht, noch am gleichen. Abend
die hauptsächlichsten Skigebiete zu erreichen.
Soviel uns bekannt ist, haben die interessierten
Bahnverwaltungen die Führung von Spätzügen
vorgesehen.

So sehr man sich über jede Möglichkeit der
Verkehrsbelebung freuen muss, so hat auch die
Ausdehnung des arbeitsfreien Wochenendes seine
zwei Seiten. Es besteht nämlich die Gefahr, dass
der gesteigerte Wochenendbetrieb auf Kosten
des eigentlichen Winterferienverkehrs geht, was
nicht im Interesse der Hotellerie und auch nicht
im Interesse der Gäste liegt. Der Pressedienst
der SVZ war gut beraten, wenn er in einer der
Tagespresse übergebenen Notiz „Weekend und
Winterferien" wie folgt für die letzteren wirbt:

„Die Fünftagewoche beschert manchen
Skifahrern ein verlängertes Wochhenende. Es wird
sich im kommenden Winter besonders gut lohnen,
mit Sonntagsbillet von Freitag abend an in die
Berge zu fahren. Können aber mehrere selbst
zweitägige Weekends uns gleich viel Erholung,
gleich viel Sportfreude schenken wie Winterferien



von der gleichen Gesamtdauer Doch wohl
schwerlich. Der schroffe Höhenwechsel fordert
jedesmal eine gewisse ermüdende Anpassung,
bevor unser Körper sich die Vorzüge des Höhenklimas

ganz zunutze machen kann; um wirkliche
Fortschritte im Skifahren zu erzielen, ist ebenfalls

ein systematisches Training nötig; ein Kurs
in der Skischule, der uns skitechnisch am meisten
fördert, kann nur während eigentlicher Ferien
genommen werden, und Skitouren können wir
erst in voller Ruhe geniessen, wenn unser
Ausgangspunkt und das Ziel der abendlichen Heimkehr

in den Bergen selber liegt; die winterliche
Bergnatur werden wir besser geniessen, wenn wir
sie nicht nur in den Stosszeiten des Sportverkehrs
erleben, sondern auch in der wunderbaren Stille
eines Wochenanfangs.

Legen wir uns die Kostenfrage vor, so ist es
durchaus nicht gesagt, dass beispielsweise
zehntägige Winterferien uns teurer zu stehen kommen
als fünf Fahrten ins Wochenende, brauchen wir
doch erstens dafür statt fünf Sonntagsbillette
nur ein Retourbillet und sind doch zweitens die
Hotel-Pensionspreise billiger als der Tagespreis.
Zu all diesen Erwägungen kommt noch hinzu,
dass wir auch der Hotellerie einen höchst
willkommenen Dienst leisten, wenn wir dazu
beitragen, den einseitigen Sonntagsverkehr
aufzulockern und unsern Gaststätten eine regelmässigere
Frequenz zu ermöglichen."
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Nachlese zum Hotel-PIan-Prozess

Unsere Mitgliedschaft wird verwundert sein,
zu hören, dass der Hotel-Plan-Prozess erst in den
letzten Tagen zu Ende gegangen ist. Am 22.
Oktober 1940 hat das Appellationsgericht des
Kantons-Basel-Stadt eine letzte Klagesache des
Hotel-Planes gegen den Schweizer Hotelier-
Verein und seinen Direktor betreffend
Vollstreckung des bundesgerichtlichen Urteils kostenfällig

abgewiesen.
Der Prozess hat folgende Phasen erlebt:

1. Strafklage des Hotel-Planes wegen
Ehrverletzung seines Leiters vor den Gerichten in
Zürich und Wiederklage des Hotelier-Vereins
resp. dessen Direktors. Der Hotel-Plan wurde in
unterer und oberer Instanz kostenfällig
abgewiesen.

2. Zivilklage wegen der gleichen Sache vor
den Zivilgerichten in Basel und Lausanne.
Die Klage lautete auf eine Entschädigungsforderung

von Fr. 50,000.—.
3. In der ersten Zivilinstanz wurden Hotelier-

Verein und Direktion zu Fr. 30,000.— Schadenersatz

verurteilt.
4. Vor Appellationsgericht Basel-Stadt wurde

der Hotel-Plan mit einer Entschädigungsforderung
vollständig abgewiesen.

5. Vor Bundesgericht wurde der Hotelier-
Verein und dessen Direktion zu Fr. 5000.—
Entschädigung verurteilt und zur Publikation des
Urteils. Die Kosten waren durch die kantonale
Instanz zu bestimmen.

6. Das Appellationsgericht Basel-Stadt legte
die Gerichtskosten dem Hotelier-Verein auf,
überband aber dem Hotel-Plan seine eigenen
Partei- und Anwaltskosten.

7. Der Hotel-Plan erhob gegen dieses Urteil
Beschwerde an das Bundesgericht, wurde aber
am 6. Juli 1940 kostenfällig abgewiesen.

8. Der Hotelier-Verein verweigerte dem Hotel-
Plan für die Publikation des seinerzeitigen
bundesgerichtlichen Urteils die Bezahlung der
Inseratenkosten im Betrag von Fr. 1376.80 und
anerkannte nur einen Betrag von Fr. 600.—.

Das Appellationsgericht Basel-Stadt hat am
22. Oktober 1940, wie eingangs erwähnt, die
Mehrforderung des Hotel-Planes unter
Auferlegung der Kosten abgewiesen. In der
Begründung erklärte das Gericht, die
Urteilspublikationen des Hotel-Planes seien
ausgesprochene Geschäftsreklame gewesen, der Grösse
und Aufmachung nach offensichtlich übertrieben
und nur dazu bestimmt, Aufsehen zu erregen in
einem Fall, den die Öffentlichkeit längst
vergessen hätte. Sie stellten daher einen
Missbrauch der bundesgerichtlichen Ermächtigung
für die Urteilspublikation dar.

Somit wäre nun diese uns aufgezwungene
Prozessache schliesslich noch zu einem halbwegs
guten Ende gebracht. Der Leser mag entscheiden,
ob daraus mehr wurde als blosses Advokatenfutter.

R-

Ein Entscheid zum Ruhetagsgesetz

Wie der „Union Helvetia" zu entnehmen ist,
traf der Bundesrat kürzlich einen Entscheid in
einer von der Personalunion eingereichten
Beschwerde betr. Handhabung des eidg. Ruhetagsgesetzes.

Die Vorgeschichte ist kurz folgende:
Die UH erstattete beim Gemeindepräsidenten
Gersau Anzeige gegen die Leitung eines dortigen
Hotels wegen Nichtbeachtung der
Ruhetagsvorschriften. Das Bezirksamt teilte der
Beschwerdeführerin dann mit, dass die Angelegenheit

geprüft worden sei und dass das Amt keine
Busse ausfällen könne, da weder, von der Polizei
eine Anzeige noch von Angestellten eine Klage
vorliege. Die Untersuchung habe übrigens
ergeben, dass die Sommersaison sehr flau und damit
die Beanspruchung des Personals keine
übermässige gewesen sei. Mit Ausnahme von Ostern,
Pfingsten und etwa drei Wochen besserer
Frequenz im Sommer seien durchschnittlich nur
15 bis 20 Gäste vorhanden gewesen, so dass die
Zahl der Angestellten diejenige der Gäste oftmals
überstieg!

Gegen diese Erkenntnis reichte die UH beim
Regierungsrat des Kantons Schwyz Beschwerde
ein und verlangte Rückweisung der Sache an den
.Bezirksrat. Die Kantonsregierung wies das
Bezirksamt an, die Einhaltung der Ruhezeitvorschriften

im betreffenden Hotel während der
Sommersaison zu prüfen und der Regierung
Bericht zu erstatten. Der UH wurden Rekurstaxe

und Staatsgebühr auferlegt.
Die UH zog den Entscheid der

Kantonsregierung an den Bundesrat weiter mit dem
Begehren, 1) ihr die Gebühren zu erlassen, 2)
Weisungen herauszugeben, wonach im Vollzug zum
Bundesgesetz keine Gebühren erlassen werden
dürfen, 3) dem anzeigenden Berufsverband das
Ergebnis einer Untersuchung von Amtes wegen

oder auf Anfrage hin bekannt zu geben, 4) den
Regierungsrat Schwyz anzuweisen, Entscheide
über solche Beschwerden innert nützlicher Frist
zu fällen und endlich 5), der Bundesrat möge in
der nächsten Saison durch Stichproben seiner
eigenen Organe den Gesetzesvollzug kontrollieren
lassen.

Der Bundesrat hat nun folgenden Entscheid
getroffen:

Da das Bundesgesetz über die wöchentliche
Ruhezeit keine Bestimmung enthält, die es den
Kantonen verbietet, Gebühren zu erheben, ist es
nicht möglich, die Gebühren aufzuheben. Ebenso
wenig kann der Bundesrat Weisungen erteilen,
keine solchen Gebühren und Abgaben zu erheben.

Dem Begehren um Bekanntgabe des
Untersuchungsergebnisses ist zu entsprechen, wenn eine
Klage des Berufsverbandes vorliegt. Handelt es
sich nur um eine Anzeige, wie im vorliegenden
Fall, würde es zu weitgehen, dem Verzeiger von
Amtes wegen Parteianzeigen, Einstellungsbeschlüsse,

Überweisungsverfügungen oder Urteile
zuzustellen. Die Oberaufsicht über den Gesetzesvollzug

sei dem Bundesrat übertragen und der
Kanton sei nur verpflichtet, Gerichtsurteile und
Strafverfügungen dem Bundesamte bekanntzugeben.

Den Kantonen bleibe es anheimgestellt,
auch den Anzeigern und interessierten
Berufsverbänden Mitteilung zu machen.

Der Beschwerdeführerin sei darin zuzustimmen,
dass Klagen möglichst bald geprüft werden

sollen. Die Vernehmlassung des Bezirksamtes
datiere von Anfang Juli. Es gehe aber zu weit,
wenn die Beschwerdeführerin annehme, dass,
weil der Beschwerdeentscheid erst vom 15.
September datiert, eine nachträgliche Untersuchung
über Art und Umfang der Gesetzesüberschreitung
sei deswegen erschwert oder gar verunmöglicht
worden. Der Regierungsrat habe die Anzeige
nicht leicht genommen und die von ihm
angeordnete erneute Untersuchung sei vom Bezirksamt

gründlich durchgeführt worden.
Die Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz

gibt dem Bundesamt die Befugnis, durch
seine Organe die Befolgung des Gesetzes prüfen
zu lassen. Dem Begehren des Rekurrenten sei
entsprochen und das eidg. Fabrikinspektorat mit
einer Überprüfung betraut worden. Diese habe
ergeben, dass in dem eingeklagten Betriebe noch
gewisse Unrichtigkeiten bei der Handhabung des
Gesetzes vorgekommen seien, weswegen die
Schwyzer Behörden ersucht wurden, dieses
Unternehmen zur genauen Befolgung der Vorschriften
anzuhalten. Unter Auferlegung der Schreibgebühr

wurden die Beschwerdebegehren 1—4
abgewiesen, dem Begehren 5 entsprochen.

Bundesrat Celio im zentralschweize¬
rischen Verkehrsgebiei

In der begrüssenswerten Absicht, mit den
führenden Männern des Fremdenverkehrs in den
einzelnen Regionen unseres Landes in persönliche

Fühlung zu treten und sich durch eigene
Anschauung ein Bild von den obwaltenden
Verhältnissen zu machen, hat Herr Bundesrat Celio
am letzten Oktobertag auf einer von der SVZ mit
aller Umsicht und Sorgfalt organisierten Reise
Luzern und das innerschweizerische Verkehrsgebiet

besucht. Die Anerkennung, die unser
Schweizer Verkehrsminister der besonderen
historischen und touristischen Bedeutung der Vier-
waldstättersee-Region bezeugte, indem er ihr
zuerst die Ehre seines Besuches zuteil werden
liess, hat dort grosse Freude wachgerufen, und
von verschiedenen Seiten wurde es immer wieder
ausgesprochen, wie dieser Besuch geeignet sei,
Mut und Vertrauen wieder aufleben zu lassen,
so dass man vom 31. Oktober als von einem
Hoffnungstag des innerschweizerischen Fremdenverkehrs

reden darf. Umso mehr, als der Stab
von leitenden Fachleuten des Verkehrswesens,
der Hrn. Bundesrat auf seiner Fahrt begleitete —
wir erwähnen nur daraus die HH. Generaldirektor

Hunziker, Direktor Cottier vom
Eidg. Amt für Verkehr, und Direktor S. Bittel
von der SVZ —, samt den Delegierten des Schweiz.
Hoteliers-Vereins, HH. Wiedeman-Hauser,
Luzern, und Oberst Gamma, Wassen, ferner
die Vertreter sämtlicher innerschweizerischen
Verkehrsorganisationen und last not least die HH.
Regierungsräte der in Betracht fallenden Kantone

die Bedeutung der Informationsreise stark
hervortreten Hessen.

Den ersten Gruss auf innerschweizerischem
Boden brachte Hrn. Bundesrat Celio die Sonne
entgegen; sie lag warm und licht auf dem See,
über den das freundlich geschmückte Motorboot
der DGV von Luzern nach Tribschen hinüberfuhr,

wo der hohe Magistrat dem Richard-
Wagnermuseum der Stadt Luzern einen
Besuch abstattete. Seit seinem Bestehen hat sich
das Wagner-Museum als ein immer wirkungsvollerer

Faktor der Kultufwerbung des Verkehrsgebietes

erwiesen, darum war es gegeben, dass
die bundesrätliche Reise hier an der Stätte des
Geistes begann. Ihre Fortsetzung erfuhr sie auf
der Rigi, diesem seit Beginn der Schweizerreisen
immer so stark besuchten Reiseziel aus aller Welt,
von dessen Gipfel aus Hr. Bundesrat Celio mit
grosser Begeisterung das schöne Bild der Ur-
schweiz in sich aufnahm. Im „Bellevue" auf
Kaltbad entbot sodann der Präsident des zein-
tralschweizerischen Verkehrsrates, Hr.
Regierungsrat Dr. Winiker, dem hohen Gast einen
herzlichen Willkomm, und Hr. Direktor ,Zust,
Verwaltungsratspräsident der Dampfschiffgesellschaft,

gab ein ausgezeichnetes Exposö über den
Zentralschweizerischen Fremdenverkehr, das von
seinem Verfasser, Hrn. DGV-Direktor A. Perrig,
wegen Krankheit leider nicht persönlich
vorgetragen werden konnte.

Eindrucksvoll war auch die Antwort, die Hr.
Bundesrat Celio in einer von hohem
Gedankenflug wie von rhetorischer Kraft
durchpulsten Rede gab. Lebhaft trat er zunächst für
die' Zusammenarbeit der Zentralinstanzen des
Fremdenverkehrs mit den Regionalinstanzen ein,
als die notwendige Basis, von der aus die Zukunft
ruhig angesehen werden könne, unter der Voraussetzung

freilich, dass die Zusammenarbeit sich
in Taten beweise. Mit tief empfundenen Worten
pries Hr. Bundesrat Celio sodann den moralischen
Wert einer Fahrt durch die Innerschweiz an die
Stätten der Freiheit und Wiege der Unabhängigkeit,

die die vaterländischen Gefühle wachriefen;
es sei sicher, dass auch die anderen Völker nach
dem Kriege wieder gerne dorthin pilgern würden,
um die ewige Luft der Freiheit zu atmen, und so
habe die Freiheit für den Fremdenverkehr auch
einen wirtschaftlichen Wert. In Worten von
dichterischer Schönheit beschrieb der Redner
weiter das Antlitz dieser Landschaft von Kraft
und Frieden, um dann auf die Bedeutung des

Fremdenverkehrs überzugehen — Bedeutung, die
ihm keineswegs unbekannt sei und die ihn zur
Forderung bestimme, dass dieser Verkehr in
gegenwärtiger Zeit unbedingt von den
Schweizern selber nach Möglichkeit
aufrechterhalten werden müsse. Hier miissten
Volk und Behörden zusammenarbeiten: das
Schweizervolk müsse sich gegenseitig mehr
besuchen, es sei das auch politisch hochbedeutsam,
dass man sich von Landesteil zu Landesteil
immer besser kennen lerne; jetzt noch kenne man
sich gegenseitig zu wenig; wenn auch der
Deutschschweizer viel in den Tessin reise, so könne das
Umgekehrte nicht ohne weiteres behauptet weiden,

und die Westschweizer, die von den
Deutschschweizern viel und gern besucht würden, seien
ihrerseits zu wenig im Tessin und in der deutschen
Schweiz zu Hause. Einer der Gründe dafür liege
in den Fahrpreisen, und darum sei — und
hierin zeige sich die Seite der Zusammenarbeit
für die Behörde — auf eine Tarifpolitik zu
sehen, die die gegenseitigen Besuche von Region
zu Region ermögliche und stimuliere. Diesem
Tourismus des gegenseitigen Kennen- und
Schätzenlernens gelte sein Gruss und Wunsch!

Die programmatischen Worte wurden von
Hrn. Regierungsrat Dr. Winiker warm verdankt.
Und dann nach reger persönlicher Aussprache
und Ansichtsäusserung bat nach alter guter Sitte
Hr. Alois Dahinden Hrn. Bundesrat Celio
zum Mittagessen in seinen prächtigen Aussichtssaal.

Ein Trachtenchörli und die liebe Rigi-
Jugend umrahmten das gute Mahl mit Lied und
munterem Spruch, und die berühmte Rigisonne
war dank ausgezeichneter Regie so gnädig, dass
der Schwarze draussen auf der Terrasse
eingenommen werden konnte.

Bald nahm das Motorboot die Gäste weiter
den See hinauf nach Uri, dem Rütli zu, das der
Herbstwald mit feierlicher Lohe seiner bunten
Blätter geziert hatte, den steilen Felswänden
entlang, zu denen das Vaterlandslied von Bord
aus widerhallte, gegen Treib zum Schluss, in
dessen ehrwürdigem Gasthaus Hr. Regierungsrat

Indergand von Altdorf, selber als
bekannter Hotelier vom Maderanertal mit den
Verhältnissen des Fremdenverkehrs aufs beste
bekannt, mit wackeren Worten den Gruss Uris und
seiner Verkehrskreise entbot und aussprach, dass
dieser bundesrätliche Besuch am See Mut und
Vertrauen bringe. Gerne nahm Hr. Bundesrat
Celle aucii diesen Gruss entgegen und — so wollen
wir annehmen — auch das währschafte Zobig,
das in Form von soliden Landesspezialitäten
seiner, wartete.

In Luzern, bei einem Empfang im Schweizerhof,

wo Hr. Stadtpräsident Dr. Wey die
Sympathien Luzerns entbot und Hr. Siegentaler,

Präsident des Verkehrsvereins
Zentralschweiz, von seiner Stelle aus grüsste, nahm die
Fahrt ihr Ende. Aber wir sind sicher, dass Hr.
Bundesrat Celio alles nach Bern in sein
Amtszimmer mit hinaufgenommen hat, was der Vier-
waldstättersee ihm heute zu sagen hatte an
Schönheit, an Geschichte, an touristischem
Wagemut, aber auch an Mühen und Leiden und
Sorgen und doch auch wieder an Mut und
Vertrauen. Und, des sind wir voll guter Hoffnung,
die Antwort wird nicht ausbleiben! J. N.

Der Fremdenverkehr in der Schweiz
im August 1940

Vom Eidgenössischen Statistischen Amt

An den Logiernächten gemessen, war der
Rückgang des gesamten Fremdenverkehrs
absolut und relativ weniger gross als im
ersten Sommer-Hochsaisonmonat. Er ist aber
immer noch schwerwiegend genug; denn
die Zahl der Übernachtungen im August sank
gegenüber dem Vorjahre von 2,5 auf 1,7 Millionen
oder um 32%, während die Abnahme im Juli
eine Million Logiernächte oder 45% betrug.
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Der Rückgang des ausländischen
Anteils am Fremdenverkehr in der Schweiz hat sich
weiter verschärft. Wurden doch für unsere
ausländischen Gäste fast eine Million
Übernachtungen (87%) weniger gezählt als im August
1939; von 1112 000 sank die Zahl der Logiernächte

für diese Gästegruppe auf 146000. Aus
Grossbritannien, Holland und Belgien zusammen
kamen etwas mehr als 1000 Personen in unseren
Gaststätten an, ein winziger Bruchteil des
Besuches früherer Jahre.

Der stärkere Binnenverkehr, der in einer
Zunahme der Zahl der Übernachtungen von
I357°°° auf 1539°°° (r3%) zum Ausdruck
kommt, dürfte wenigstens teilweise darauf
zurückzuführen sein, dass dieses Jahr wegen der
kriegerischen Ereignisse und politischen
Verhältnisse zahlreiche ausländische Fremdenplätze

als Ferienaufenthalte für Schweizer nicht
in Frage kamen.

Wiederum blieb eine grössere Anzahl Betriebe
geschlossen. Werden die in diesen Gaststätten
stehenden rund 41000 Fremdenbetten bei der
Berechnung der durchschnittlichen
Bettenbesetzung mitberücksichtigt, so zeigt sich, dass
von 100 vorhandenen Gastbetten im Mittel 28

beansprucht wurden; das sind ein Drittel weniger
als vor Jahresfrist. Bezogen auf die verfügbaren
Betten, beträgt die mittlere Besetzungsquote für
die ganze Schweiz 36%.

Mit wenigen Ausnahmen — Waadtländer
Alpen (53%), Wallis (48%) und Jura (21%) —
weicht die mittlere Bettenbesetzung in den
Fremdengebieten kaum vom Schweizerdurchschnitt

ab, eine Erscheinung, die mit aller
Deutlichkeit den abnormalen Tiefstand in der
Fremdenverkehrsentwicklung illustriert.
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Kollegialität in schwerer Zeit

Wie in dem zeitgemässen Artikel der
vorletzten Nummer richtig ausgeführt, steht es ausser
Zweifel, dass sich die Hotels, die heute
weitgehend „elektrifiziert" sind, gegenüber den Hotels

mit Kohlenfeuerung im Vorteile befinden.
Während noch vor Kriegsausbruch die
Kohlenfeuerung billiger war als Gas und Elektrizität,

Hotelunterkunft
für Schüler-Skikurs gesucht

Ein Basler Skikursleiter sucht in schnee -
reicher Gegend für die Zeit vom 26. Dezember

bis 4. Januar Hotelunterkunft für 30
Schulknaben und -mädchen, die an einem
Schul-Skikurs teilnehmen. Offerten für
Unterkunft allein (bei Kochgelegenheit) oder
voller Pension leitet das Zentralbureau SHV
gerne weiter.

hat sich dieses Verhältnis durch die sprunghafte
Erhöhung der Kohlenpreise und gar durch deren
Rationierung weitgehend zugunsten der Elektrizität

verändert. Eine Umstellung auf Elektrizität
ist aber bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage
für die meisten Hotels ein Ding der Unmöglichkeit.

Es genügt nun keineswegs, durch eine
„diskrete Werbung" diese von Bundes wegen erfolgte
Benachteiligung der Hotels mit Kohlenfeuerung
zu mildern. Die Reklame besorgen heute die in
Betracht kommenden Schweizergäste weitge-
hendst selber, indem man in unserer kleinen
Schweiz fast über jedes Hotel Bescheid weiss.
Wir wissen auch aus Erfahrung, dass die eben
abgelaufene erste „Kriegs-Saison" die Hotels mittlerer

Preisklasse, die den Betrieb noch vor
Kriegsausbruch „elektrifiziert" haben, bei Minimalpreisen

von Fr. 8.— bis Fr. 9.— sich sehr gut auf
die Schweizer Ivlientele, wie auf die Gäste der
Schweizer Reisekasse, einstellen konnten, während

Hotels mit Kohlenfeuerung und Minimalpreisen

von Fr. 9.50 und Fr. 10.— nachweisbar
schwer im Nachteil waren.

Wenn daher von „Kollegialität in schwerer
Zeit" gesprochen werden will, so gibt es nur zwei
Möglichkeiten, durch die ein gerechter Ausgleich
zwischen den beiden Kategorien geschaffen werden

kann: entweder hält das Bundesamt für Kraft
und Wärme „gleiches Recht für alle", indem die
Bestimmung für Aufheizung des Wassers an
Samstagen für sämtliche Hotels gilt, oder die
Preisnormierung sorgt dafür, dass die „elektrifizierten

Hotels" dem Komfort entsprechend
ihre Pensionspreise um Fr. 1.—- bis Fr. 1.50
erhöhen müssen. Eine Reduktion der Pensionspreise

für Hotels mit Kohlenfeuerung kann bei
den heutigen Lebensmittelpreisen nicht in Frage
kommen. Auf alle Fälle muss etwas geschehen,
so oder so! S. K.
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Schweizerwoche und Fremdenverkehr

Zu diesem Thema stellte der Pressedienst der
Schweizerwoche den Tageszeitungen folgenden
Aufruf zur Verfügung:

Unser Land steht gegenwärtig im Zeichen
der Schweizerwoche. „Schafft Arbeit im Land,
haltet die Wirtschaft aufrecht!" so lautet die
diesjährige Parole. Man braucht heute keinem
Schweizer zu sagen, dass dies eine dringende,
vielleicht die dringendste Notwendigkeit ist.
Und zwar muss vor allem dort mit Arbeitsmöglichkeiten

geholfen werden, wo der Krieg sich
besonders hart auswirkt. Denken wir zum
Beispiel an den Fremdenverkehr. Über die
Hälfte seiner Einnahmen dankt er in normalen
Zeiten den ausländischen Gästen, die aus allen
Ländern der Welt in unsere Kurorte in die Ferien
kommen und der Bevölkerung unserer
Berggegenden, unserer Seengebiete und unserer Städte,
der Hotellerie und den Transportanstalten Arbeit
und Verdienst bringen. Heute ist dieser Verkehr
aus dem Ausland völlig lahmgelegt. Aber wir
dürfen nicht daran denken, diesen Tatbestand
einfach auf sich beruhen zu lassen. Das hätten
wir später schwer zu bereuen. Wir müssen
vielmehr dafür sorgen, dass unsere Hotellerie und
unsere Touristenbahnen, alle die hochentwickelten
Einrichtungen des Fremdenverkehrs weiterbestehen

können. Denn nach dem Krieg kann
gerade der Tourismus mächtig dazu beitragen,
unsere gesamte Wirtschaft neu zu beleben.

Was können wir tun, um auf diesem Gebiete
die Schweizerwoche-Gesinnung zu betätigen
Herr Bundesrat Dr. Celio hat es uns in einer
knappen, prägnanten Formel gesagt, als er seinen
Aufruf für die Sommersaison 1940 erliess:
„Macht Ferien, schafft Arbeit!" Das Schweizervolk

hat auf diesen Ruf gehört, und die
Sommermonate haben mehr als einem deprimierten
Hotelier wieder Mut gemacht. Alle, die es können,

sollten auch weiterhin auf diese immerhin
sehr angenehme Art Arbeit schaffen im Land.
Dann wird unser Tourismus durchhalten können,
bis für ihn und damit für uns alle wieder eine
bessere Zeit anbricht.

Einführung der Sommerzeit im Mai 1941

Nachdem sich die Wirtschaftsverbände, sc

auch unser Verein, in zustimmendem Sinne zui
Frage der Einführung der Sommerzeit in dei
Schweiz geäussert haben, beschloss der Bundesrat,

diese Zeitrechnung gleichzeitig mit dem
Inkrafttreten des Sommerfahrplanes, also in dei
Nacht vom 4-/5. Mai 1941 eintreten zu lassen
Die Schweiz passt sich damit der sogenannter
osteuropäischen Zeit an, wie sie die Westmächti
seit dem Jahre 1924 bereits kennen, und wie sie

Deutschland zuerst in den Kriegsjahren 191t
und 1917 und dann neuerdings seit 1939 praktiziert.

Deutschland und Italien, das sich diesen
Beispiel anschloss, haben neuerdings die
Beibehaltung der Sommerzeit auch während des kom-

Lesestoff für die Internierten"
Soldatenstuben

Der Fürsorge-Offizier verschiedener
Interniertenlager mit Franzosen ersucht uns,
seine Bitte um Überlassung ausgelesener
französischer Zeitungen und illustrierter
Zeitschriften sowie alter, gebrauchter
Kartenspiele an unsere Mitglieder weiterzuleiten.

Wir kommen diesem Wunsche gern«
nach. Sendungen sind an Fürsorge-Of.
Feldpost No. 5120 zu richten.



menden Winters beschlossen. Es war für die
Schweiz mit ihren vielen internationalen
Verkehrsverbindungen und -anschlüssen gegeben,
sich der in den umliegenden Staaten geltenden
Zeitrechnung anzuschliessen. Auf diese Weise
wird auch die frühere Tageshelle im Sommer-
besser für die Arbeitsstunden ausgenützt. Dabei
ergibt sich auch ein bei Tageslicht entsprechend
verlängerter Feierabend, der in mancher Hinsicht,
nicht zuletzt auch vom gesundheitlichen Standpunkt

aus, verschiedene Vorteile bietet. Die
Anpassung des Hotelbetriebes an die Sommerzeit

dürfte keine Schwierigkeiten machen, während

es anderseits für die Wintersporthotellerie
von Wichtigkeit ist, dass wir auf das Winterhalbjahr

wieder zur mitteleuropäischen Zeit zurück-
: kehren.
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Der zukünftige Reiseverkehr von Deutsch¬
land aus gesehen

Der Staatssekretär für Fremdenverkehrswesen,
H. Esser, äusserte sich vor kurzem in

einer Unterredung auch über den internationalen
Reiseverkehr der Nachkriegszeit. Der Leiter des
deutschen Fremdenverkehrs ist der Auffassung,
dass im Ausland in weiten Kreisen der Wunsch
bestehe, eine Deutschlandreise zu unternehmen.
Auch Deutschland wolle seine Volksgenossen
nicht davon abhalten, fremde Länder zu
besuchen. Ein wechselseitiger, sich frei
entwickelnder Reiseverkehr sei ja das Idealbild, das
jeder Mitarbeiter des Fremdenverkehrs stets an
die Fragen der internationalen Reisebeziehungen
herantrage. Um einen möglichst freien Übergang

von Staat zu Staat zu schaffen,
werde Deutschland mit den benachbarten Ländern

Vereinbarungen über den Reiseverkehr
treffen, ähnlich wie sie sich in den vergangenen
Jahren bereits bewährt hätten. Diese Abkommen
werden vom Wunsche getragen sein, dem Zustand
eines gegenseitigen Reiseverkehrs bei
ausgeglichenen Währungs- und Preisverhältnissen
möglichst nachzukommen. Sie würden damit
eine wichtige Durchgangsstufe bilden für jenen
freien Reiseverkehr innerhalb Europas, der sich
mit der Entwicklung des europäischen
Wirtschaftsraumes immer vollständiger herausbilden
werde. Selbstredend könne aber der Fremdenverkehr

nicht ein Eigenleben führen und
etwa die Schranken überspringen, die sich aus
der Notwendigkeit einer planvoll gelenkten
deutschen Wirtschafts- und Währungspolitik
ergeben. In dem Masse aber, wie sich die
Währungs- und Preisverhältnisse zweier Länder
einander angleichen, in dem Umfang, in dem die
deutsche Reichsmark die überall geltende Währung

darstelle, werde sich die Befreiung des
Reiseverkehrs von vertraglichen Bindungen
durchsetzen.

Deutschland werde der Kern dieses europäischen

Reisesystems sein, und zwar auf Grund
seiner wirtschaftlichen Leistungen, der Sicherheit

seiner Währung und infolge seiner kulturellen
Taten. Damit aber werde das Deutsche Reich
das Reiseziel aller Ausländer werden, die am
Kulturschaffen mitarbeiten, und darüber hinaus
all derer, die die grossen kulturellen Leistungen
dieses Zeitalters aus eigener Anschauung kennenlernen

wollen.

Krieöswlrfsdiaffl.Massnahmen

Die Preiserhöhung der Milch und
Milchprodukte

Die eidg. Preiskontrollstelle erlässt eine
diesbezügliche Verfügung (Nr. 459), der wir auszugsweise

folgendes entnehmen:
Milch: Der dem Produzenten bezahlte

Grundpreis für Milch darf maximal um 2 Rappen
je kg/Liter von 22 Rp. auf 24 Rp. erhöht werden.
Der Konsummilchpreis darf um 1 Rappen je
Liter erhöht werden, wobei jedoch ein
Konsummilchpreis von 38 Rappen je Liter ohne schriftliche

Bewilligung der eidg. Preiskontrollstelle
nicht überschritten werden darf.

Rahm: Die bisher angewandten Preise für
Rahm bei Lieferung an Gewerbe- und Gross-
Verbraucher (Hotels, Pensionen, Cafes, Bäckereien

und Konditoreien sowie Spitäler, Sanatorien
und Anstalten) dürfen maximal netto um 20 Rp.
je Liter und um 2 Rp. je Deziliter erhöht werden.

Butter: Die bisher gültigen Preise für alle
Sorten Tafel- und Kochbutter, inkl. eingesottene
Butter, dürfen maximal um 50 Rp. per kg erhöht
werden. Die zulässige Gesamtpreiserhöhung für
alle Sorten beträgt damit seit Ende August 1939
je kg Fr. 1.50 maximal an Grosshändler, an
Detaillisten und an Konsumenten.

Nach den durchgeführten Aufschlägen dürfen
nach Abzug allfälliger Rabatte, Rückvergütungen
usw. ohne besondere schriftliche Bewilligung

der eidg. Preiskontrollstelle folgende Nettopreise

für Tafelbutter, Kochbutter, Käsereibutter
und eingesottene Butter nicht überschritten
werden:

a) Städtische Verhältnisse und Handlungen auf
dem Lande. Maximal zulässiger Konsumenten-
Nettopreis für:
Gewicht Tafelbutter Kochbutter Eingesott. Butter

1 kg 6.50 6.— '7-25 per kg
5 kg 6.50 5.90 7.10 per kg

25 kg 6.50 5.90 7.— per kg
b) Preise ab Käsereien.

Gewicht Tafelbutter Kochbutter (Käsereibutter)

i kg 6.25 6.—
5 kg — 5.80

Käse.
Emmentaler-, Greyerzer-, Spalenschnitt- und

Bergkäse, Sbrinz, % fette Rundkäse, Tilsiter- und
Appenzeller-Rässkäse:

Grosshandelspreise. Die gegenwärtig
gültigen Grosshandelspreise dürfen maximal um
Fr. 18.— je 100 kg erhöht werden.

Detailpreise. Die Detailpreise dürfen
maximal netto per 1 kg um Fr. —.20 erhöht werden.

Auch nach dem durchgeführten Aufschlag
dürfen nach Abzug allfälliger Rabatte,
Rückvergütungen usw. ohne besondere schriftliche
Bewilligung der eidg. Preiskontrollstelle
folgende Netto-Preise für Emmentaler- und
Greyerzer-Käse I. Qualität nicht überschritten
werden:

Gewicht Maximal zuläss. Nettopreis
100 g —.42
125 g • —.50
200 g • —-75
250 g • • —-95
% kg 1.80
1 kg und mehr 3.60
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Gmrosan
das klassische Mittel

gegen Arterienverkalkung
Erhiltllch in Apotheken zu Fr. 430 Kurpackung Fr. 11.50

Broschüre A 12 durch die Galactina A.-G., Belp

Zu kaufen gesucht
ELEGANTE

Bareinrichtung
(Mobiliar, Teppiche etc.) für ca. 100 PUtxe, aus
erstklassigem Hotel oder Etablissement. — Offerten unter
Chiffre E. B. 2796 an die Hotel-Revue, Basel 2.

Qualitätsvergleiche
überzeugen I

Versand täglich frisch
in Cartons mit 10 und

20 Paar

Wurstfabrik Ruff
Zürich Telephon 3 77 40

^ *

DIE BAR DER
ANZIEHUNGSPUNKT

EINES JEDEN
GUTEN HOTELS

WIR HACHES IHSES
VOKSCHLIQB.OFFERTE

«REE CURAU
RECEIKRICHTUSSER

MEER
EFFUfORRETR. II BERN

Zu padüen ietndit
von jungem Ehepaar, alkoholfr.

PENSION
20—30 Betten, an See od. Höhenlage.

Eventl. auch Mitarbeit in
gröss. Betrieb. — Offerten unter
Chiffre R. F. 2795 an die Hotel-
Revue, Basel 2.

Für Propaganda- und Werbetätigkeit (kein Verkauf)
sucht bekanntes Unternehmen

sprachgewandte Mitarbeiterin
für die Innerschweiz, mit Wohnsitz Luxem. Fixum,
Reisespesen u. Prov. Offerten mit Photo u. Altersangabe unter
Chiffre W. A. 2797 an die Hotel-Revue, Basel 2.

Seit Ende August 1939 erhöhen sich damit
die Preise für Emmentaler- und Greyerzerkäse
I. Qualität im Detailhandel um maximal
Fr. —.70 je kg.

Halbfette, Viertelfette und Mager-Hartkäse:
Die Preise für Halbfette, Viertelfette und Magerkäse

dürfen im Gross- und Kleinhandel maximal
um 10—15 Rp. per kg je nach Fettgehalt erhöht
werden.

Schachtelkäse: Die bisher gültigen Preise für
Schachtelkäse dürfen maximal Arie folgt erhöht
werden. Netto-Preiserhöhung maximal bei
Verkauf an Detailhandel und Konsument:

a) Vollfett-Käse und Spezialitäten:
Packung zu 227 g 5 Rp., Packung zu 170 g 4 Rp.,
Packung zu 60 g 1 Rp.

b) Halbfett-Käse: Packung zu 227 g 3 Rp.,
Packung zu 170 g 2 Rp.

c) Viertelfett-Käse: Packung zu 210 g
2 Rp.

Soweit der Detailhandel üblicherweise
Rabatte bzw. Rückvergütungen gewährt, können
die in dieser Verfügung angesetzten Netto-Preis-
aufschläge entsprechend erhöht werden, jedoch
darf sich, nach Abzug der Rückvergütung,
äusserstenfalls der obgenannte höchstzulässige
Preisaufschlag ergeben.

Weichkäse: Die Fabrikations-, Grosshandelsund
Detailpreise für Weichkäse dürfen höchstens

um weitere Fr. —.18 je kg heraufgesetzt werden.
Die zulässige Preiserhöhung seit Ende August
1939 beträgt somit maximal Fr. —.63 je kg.

Kräuter-Käse: Die Preise für Kräuterkäse
erhöhen sich um Fr. —.20 je kg im Grosshandel
und Fr. —.02 je 100 g im Detailhandel.

Allgemeine Bestimmungen: Die vorliegende

Verfügung tritt mit dem 1. November
194° in Kraft und gilt bis auf weiteres. Alle
höchstzulässigen Aufschläge und alle Höchstpreise

dürfen in keinem Fall überschritten werden.
Rote Rappen dürfen nicht auf den nächsten
Fünfer aufgerundet werden. Alle Milchverbände,
Fabrikanten, Detaillistenorganisationen usw. sind
verpflichtet, ihre neuen Preislisten der eidg.
Preiskontrollstelle in Bern zuzustellen. Gesuche
um Bewilligung höherer als der obgenannten
Höchstpreise und höchstzulässigen Aufschläge
sind womöglich gemeinde- oder bezirksweise bei
der eidg. Preiskoritrollstelle einzureichen. Dabei
sind genaue Angaben zu unterbreiten über die
Preise der Konsummilch, von Käse, Tafelbutter
und Kochbutter sowie Rahm.

Abgabe und Bezug von Rahm vom
10.—30. November 1940

Gestützt auf die Verfügung Nr. 4 des Eidg.
Kriegsernährungsamtes vom 18. Oktober 1940über die Sicherstellung der Landesversorgung mit
Lebens- und Futtermitteln (Milchablieferung,
Butter-Rationierung und Rahm-Verbot) werden
folgende Weisungen an die Produzenten,
Verkäufer und Bezüger von Rahm erlassen:

1. Der Verkauf von Rahm an Private
ist grundsätzlich verboten. Ausgenommen ist
einzig der Verkauf an Inhaber von Rahm-Bezugsausweisen,

die auf Grund ärztlicher Zeugnisse
von den kantonalen Zentralstellen für
Kriegswirtschaft ausgestellt werden.

2. Der Verkauf von Rahm an kollektive
Haushaltungen und verarbeitende

Betriebe wird vorläufig wie folgt> geregelt:

In der Periode vom 10.—30. November 1940
darf an kollektive Haushaltungen und verarbeitende

Betriebe höchstens 1/20 der Rahmmenge
geliefert werden, welche in der Zeit vom 1. Mai
1939 bis 30. April 1940 im Total an die betreffenden

Betriebe abgegeben wurde. Die Abgabe
dieses Rahmes erfolgt ohne besondern Ausweis.

3. Der Rahmverkäufer hat während der
Periode vom 10.—30. November 1940 seinen
Rahmbedarf grundsätzlich beim bisherigen
Lieferanten einzudecken. Er darf die von ihm auf
Grund der Bezugsrechte laut vorstehenden
Ziff. 1 und 2 abzugebenden Mengen beziehen.

4. Alle Rahmverkaufsstellen, inbegriffen
Grosslieferanten, haben über den RahmSingang
und Rahmausgang eine Kontrolle zu führen, in
welcher während der obgenannten Periode Name
und Adresse des Bezügers, sowie die abgegebene
Rahmmenge zu notieren sind. Diese Verkaufskontrolle

ist auf Verlangen den Kontrollorganen
vorzulegen.

5. Widerhandlungen gegen die Vorschriften
dieser Weisungen werden nach den

Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses über die
Sicherstellung der Landesversorgung mit Lebensund

Futtermitteln vom 17. Oktober 1939 bestraft.

Kontingentierung
der Schweineschlachtungen

Die Bezugssperre für Schweinefleisch und
Erzeugnisse aus solchem vom 7. bis 20. Oktober 1940
bewirkte einen vorübergehenden Rückgang der
Schlachtungen, der jedoch nicht ausreichte, um
einen genügenden Ausgleich zwischen dem knappen

Angebot und der Nachfrage herbeizuführen.
Das eidgenössische Kriegsernährungsamt hat des-'
halb für den Monat November 1940 eine
Einschränkung der Schweineschlachtungen auf
mindestens zwei Drittel des Umfanges der Schlachtungen

im November 1939 verfügt. Metzgereien
und Lebensmittelgeschäfte sind verpflichtet,
Begehren von Konsumenten um Abgabe von
Schweinefleisch und Fleischwaren üher die
laufende Bedarfsdeckung hinaus zurückzuweisen.
Sie sind gehalten, nur ihre bisherige regelmässige
Kundschaft nach Massgabe der zugelassenen
Schlachtungen zu bedienen. Verkauf und
Abgabe von Schweinefleisch und Schweinefleischwaren

aus Haus- und gelegentlichen Schlachtungen

an Konsumenten sind ab 6. November
1940 verboten. Den Konsumenten ist der Bezug
von Schweinefleischerzeugnissen aus andern als
gewerbsmässigen Schlachtungen untersagt. Das
Verbot findet keine Anwendung auf Mahlzeiten
mit Fleisch und Fleischwaren aus Hausschlachtungen,

die in den betreffenden Betrieben verabreicht

werden.
Es sei daran erinnert, dass gemäss Verfügung

Nr. 3 vom 16. Oktober 1940 die Schlachtung
zugekaufter, nicht selbst gemästeter Schweine zur
Selbstversorgung verboten ist und dass
Hausschlachtungen von Schweinen aus eigener Mast
nur so weit gestattet sind, als sie den bisherigen
Umfang nicht überschreiten. Zudem ist mit der
Rationierung der tierischen Fette auch die
Abgabe von Fett aus Haus- und gelegentlichen
Schlachtungen an Konsumenten untersagt worden.

Die Bevölkerung wird neuerdings
ersucht, im Verbrauch von frischem,
gesalzenem und geräuchertem Schweinefleisch

Zurückhaltung zu beobachten.
Darin liegt eine wesentliche Voraussetzung zum
Ausgleich von Angebot und Nachfrage und zu
einer angemessenen Preisbildung.

Treue, zuverlässige und an exaktes Arbeiten gewöhnte

SAALTOCHTER
mit prima Zeugnissen und Referenzen^

sucht Jahresstelle
in gutes Hotel. Offerten unter Chiffre P. S. 2793 an die
Schweizer Hotel-Revue, Basel 2.

bei Fenstern und Türen

beseitigt DITUSTRA
DITUSTRA schützt gegen Zugluft, Kälte, Lärml

DITUSTRA erspart Heizmaterial!

Prospekte und Muster durch:

Wanner & Co. A.-G. Horgen
Korkstein- und Isoliermittel-Fabrik

Hotel aoheterait

Duveis. [ouvttes, Hillen, etc.
Adresser offres d6tailfees avec prix k OF 4152 G. Orell
Füssli-Annonces, Genöve.

Gesucht eine Occasions-

fDäidie-mange
mit elektx. Antrieb und Heixung, für
Tischtuchbreite, in gutem Zustand. Offert, mit Preis
und Beschreibung unter Chiffre E.B. 2791 an
die Schweizer Hotel-Revue, Basel 2.

Wasch- u. Heizmaterial sparen!

Verwenden Sie an Stelle > von Tuchservietten

ZELLSTOFF-SERVIETTEN
weich, angenehm und vorteilhaft.

Alberl Barth, Spezialhaus für Hotelbedarf,
Zürich, Seestrasse 2, Telephon 39311.

est demandee a l'HStel de Fribourg ä Fribourg.
Excellente place k rann&e. Ecrire dixectement avec
references, bonne photo röcente et timbre-röponse. Ne
sera r&pondu qu'aux candidates de toute premiere force,
possedant les qualites suivantes: bonne presentation,
energique, sörieuse et de toute confiance.

Stelle zur weiteren
AosliiiilDnginderiloteikDdie

gesucht
von junger Frau, in mutieren
Betrieb. — Offerten unter Ch ffre
OF 4158 Z an Orell Füssli-Annoncen,

Zürich, Zürcherhof.

Jüngling mit abgeschlossener
Kellnerlehre sucht Stelle als

Kochvolontär
Off. geil. unt. Chiffre E. N. 2779
an die Hotel-Revue, Basel 2.

2. MIXKURS!
19.—28. November
Da für den Kurs vom 7.—16. Nov. nicht alle Anmeldungen berücksichtigt
werden konnten, wird vom 19.-28. Nov. ein zweiter Kurs durchgeführt.
MIXEN, GETRANKEKUNDE, WEIN, BIER, BOWLEN, PUNCHES,
GROGS, ALKOHOLFR. GETRANKE u. DRINKS, BARBETRIEBSLEHRE.
PRAXIS UND THEORIE. Spezialprospekt verlangen.

SCHWEIZ. HOTELFACHSCHULE LUZERH ie:. 25551



Aus deu Seldioucu

Hotelierverein Glarnerland und Walensee

Nach längerem Unterbruch fanden sich
anfangs Oktober unsere Mitglieder bei fast
vollzähliger Beteiligung zur Herbst-Hauptversammlung

im Hotel Glarnerhof in Glarus ein
In seinem markanten Begrussungswort hielt

Präsident Gantenbein einen Ruckblick auf
die folgenschweren Ereignisse seit dem Sommer
1939, die auch der Hotellene manche sorgenvolle
Stunde gebracht haben und noch bringen
werde#

Herr Ehrenpräsident K Hohn hat sich die
grosse Muhe genommen, eine umfangreiche
Jubilaumsschrift über die Tätigkeit unserer Sektion

in den letzten 20 Jahren seit der Gründung
herauszugeben Das hübsche Geschenk wird
mit grossem Interesse entgegengenommen und
varmstens verdankt

Nach der Genehmigung des Protokolls berichtet
Kassier Streiff über den Finanzhaushalt

des Vereins in der verflossenen Geschaftsperiode
Dank der vorsichtigen Geschäftsführung weist
die Kassarechnung einen Vorschlag von Fr
561 30 auf, wodurch das bescheidene Vereins-
vermogen, das letztes Jahr durch die
Landesausstellung stark m Anspruch genommen werden
musste, nun erfreulicherweise wieder eine kleine
Aufnung erfahren konnte

Der Vorsitzende gibt sodann ausführliche
Orientierungen über die Tätigkeit und die
Delegiertenversammlung des S H V sowie über
verschiedene durch die wirtschaftliche Lage
bedingte Massnahmen (Hotelhilfe, Anpassung
der Preise usw Die Abrechnung über das
LA-Musterliotel konnte noch nicht endgültig
abgeschlossen werden Pro 1941 wird kein
S H V -Hotelfuhrer herausgegeben werden

Eine etwas unerfreuliche Diskussion ergibt
sodann ein Vorschlag des Vorstandes, pro T940
den Propaganda-Bettenbeitrag an das Ver-
kehrsburo nicht zu erheben Es wird eindringlich

auf die folgenschweren Konsequenzen der
übrigen Subvementen aufmerksam gemacht, die
ein solcher Beschluss nach sich ziehen konnte
Um schliesslich eine gerechte Losung zu finden,
die auch den Mitgliedern mit schlechten
Saisonfrequenzen Rechnung tragt, erhalt der
Vorstand Auftrag, diese Frage der Beitragsleistung
einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen und
auf Grund der Logisnachte eine Berechnungsbasis

zu suchen
Uber die Tätigkeit des gemeinsamen Ver-

kehrsburos in Glarus orientiert Herr Gallati
ausfuhilich Er gibt hauptsächlich Kenntnis von
der ausgeführten Sommer-Verkehrswerbung 1940
und der vielseitigen Inanspruchnahme des Büros
fur den Auskunftsdienst Mit Ausnahme einzelner
Kurplatze, die speziell vom Ausland oder vom
Autoverkehr abhangig sind, hat unser Verkehrsgebiet

im grossen und ganzen noch befriedigend
abgeschnitten

Unter Mutationen sind ein Eintritt und
zwei Austritte zu verzeichnen

Wahlen Nach langjähriger, ruhriger Tätigkeit

hat Herr J Streiff als Kassier den Rucktritt

erklart Seme grosse Arbeit wird ihm
bestens verdankt und als Nachfolger Herr Fritz

Luchsinger, Hotel Todiblick, Schwandi,
einstimmig gewählt Fur den zurücktretenden
Herrn E Durrer wird als Rechnungsrevisor
Herr Ziltener jun Weesen, neu gewählt Der
übrige Vorstand wird fur eine neue Amtsdauer
einstimmig bestätigt

Unter Abfälligem wurden noch verschiedene
gestellte Fragen beantwortet und als Abschluss
der sehr rege verlaufenen Tagung erfolgte die
Vorführung eines Propaganda -Schmalfilmes

„Vom Walensee zum roch' der nebst
einigen Landi-Filmerinnerungen freudigen Beifall

fand G

Sektion Ascona

Ausserordentliche Generalversammlung
Am 11 Oktober trat die Sektion Ascona des

S H V im Hotel Riposo zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung zusammen Der
Präsident gab den fast vollzählig anwesenden
Mitgliedern einen eingehenden Bericht über die
Beschlüsse der Delegiertenversammlung
von Basel Er betonte, dass der Beschluss, zum
Frühstück nur noch Brot zu servieren, auch hier
gilt und kein Mitglied eine Ausnahme machen
darf Im weitern legte der Sprecher den Mit
gliedern wiederum nahe, mit den rationierten
Lebensmitteln, die noch auf Vorrat sind, äusserst
sparsam umzugehen, da uns der Winter noch vor
manches Problem stellen wird Die Heizungs-
zuschlage werden von allen Mitgliedern sehr be-
grusst

Anschliessend nimmt die Versammlung mit
Bedauern Kenntnis davon, dass unser Präsident
und Sekretär die Sektion Ascona verlassen wird
Herr Dr Witzig dankt dem scheidenden
Präsidenten im Namen der Sektion fur seine der
Sektion geleisteten Dienste Herr Roos hat die
Sektion zu ihrer finanziellen Selbständigkeit
gebracht und damit hat er ihr auch ihre Zukunft
gesichert Er verteidigte stets auf das energischste
die Unabhängigkeit unserer Sektion und mit
unermüdlicher Tatkraft und Intelligenz leitete
er unseren Verein Herr Dr Witzig
beglückwünscht ihn zu seinem Mute, m dieser schweren
Zeit ein neues Geschäft zu beginnen Die Sektion
Locarno wird in Herrn Roos ein treues und stets
hilfsbereites Mitglied erhalten

Auf Antrag von Hrn Dr Witzig soll dieses
Mal das Amt des Präsidenten einem Tessiner
ubergeben werden, anschliessend wird Herr
Giacomo Balestra einstimmig gewählt Als
neues Mitglied in den Vorstand wird Herr Baron
von der Heydt gewählt

\uf Antrag von Herrn Dr Witzig ernennt die
Versammlung den scheidenden Präsidenten zu
ihrem Ehrenmitglied

Hotelier-Verein Grindelwald

Unter dem Vorsitz von Dir J Früh hielt
der Hotelier-Verein, Sektion Grmdelwald, seine
diesjährige Herbstgeneralversammlung ab
Vorgangig der Traktanden gedachte der
Vorsitzende m ehrenden Worten des verstorbenen
Vereinsmitgliedes Emil Gsteiger vom Hotel
Bahnhof-Terminus Fur die kommende Wintersaison

wurden die Bettentaxen z H der
Kurvereinspropaganda fur offene und mit M S A
belegte Hotels leicht erhöht, wogegen die ganz

geschlossenen Hauser nur mit einem bescheidenen
Minimalansatz belastet werden sollen Die
einheitliche Sporttaxe wird auch fur diesen
Winter wieder einstimmig beschlossen Dieselbe
schliesst die Schweizer Skischule Grindelwald
sowie die Eisbahn und Curling-Rinks ein, was
fur die Gaste eine grosse Annehmlichkeit
bedeutet Der Heizungszuschlag wird
eingeführt gemäss Beschluss der Delegierten\ er
Sammlung des S H V Eine Sub\ention an die
Schwimmbadgenossenschaft wird befürwortet
und Vntrag gestellt an den Kur\ erem Der
Vorsitzende schliesst die Versammlung mit einem
warmen Appell zur allgemeinen Zusammenarbeit
sämtlicher \ erkehrsinteressenten und der
Behörden K

Hotelierverein Spiez

Jubiläumsfeier
Vorletzten Sonntagabend fand im Hotel des

•\lpes eine kleine Feier des Hotelierx ereins Spiez
zu Ehren seines 25jährigen Bestehens statt
\nlass zur Gründung gab das Kriegsjahr 1915
und der Wille des Zusammenschlusses, die Not
der Zeit zu uberstehen und durch Losung der
Fach- und Berufsprobleme die Lage zu verbessern
An Jahren schwerster Bedrängnis fehlte es ja nie
kann doch der Jubilar seit der Gründung nur drei
Normaljahre \erzeichnen (1928—1930) Dennoch
hat die Spiezer Hotellerie ihr möglichstes zur
Forderung des Reiseverkehrs getan, so \er-
grosserte er z B das Wirkungsfeld des \ erkehrs-
verems durch che stark erhöhten Betten- und
Kurtaxen und ausserordentlichen Propagandabeitrage

seit dem Jahre 1924
Den 111 einfachem Rahmen gehaltenen

Erinnerungsabend eröffnete A Boss nnt einer
herzlichen Begrussung Er wies auf die Verhaltnisse

der Vergangenheit und Gegenwart, legte
die Wichtigkeit der Hotellerie als Dienst am
Lande dar, dankte den in- und externen
Mitarbeitern und ehrte sodann die beiden Grun-
dungsimtianten Paul Barben, ehemals
Besitzer des Parkhotels Bubenberg, und Franz
Zolch, Hotel des Alpes Der seit 1915 amtende
Veremsprasident F Zolch warf einen Ruckblick
auf die Tätigkeit der Spiezer Hotellerie und appel-
herte an die junge Generation, trotz düsterer
Zukunftsaussichten unverzagt beim Steuer zu
verbleiben, um beim \nbruch besserer Zeiten mit
dem Rufe des bewahrten alten'Gasthofgewerbes
der Heimat zur Verfugung zu stehen Paul
Barben, Verwalter des Berner Frauenspitals,
gedachte in seiner Ansprache der verstorbenen
Gründungsmitglieder, alte Erinnerungen
wachrufend Er sprach dann eingehend von der
notwendigen Anpassung an die Anforderungen der
Kriegszeiten fur den Hotelbetrieb wie fur die
Ansprüche der Gaste, damit die Voraussetzungen
geschaffen werden können, um den bevorstehenden

Kampf mit Erfolg zu fuhren Gruss und
Anerkennung der Jungen übermittelte Willi Zolch,
wahrend J Dorer als Grundungsmitglied in
launiger Weise das Jetzt und Emst gegenüberstellte

und dabei allerlei Reminiszenzen anklingen
liess Von der wirtschaftlichen Bedeutung der
Hotellerie im Gemeindehaushalt und deren
Zusammenhange nnt so \ielen Erwerbszweigen
sprach Gemeinderatsprasident Chr Thomann
Als dem Hotelfach spater Zugewandter bekundete
A Marty-Horlacher seme Verbundenheit mit

der Hotellerie trotz deren Notlage und pries die
Schönheit des Berufes Den Gruss uml Dank des\ erkehrsvereins uberbrachte dessen Sekretär\ Heubach, die gemeinsamen Interessen, Zieleund \1elfacl1en Auswirkungen her\orhebend H

Bccsoucdcu&cäc

Pachtubernahme
Herr E Pfluger-Dietscln \om Salinen-hotel, Rheinfelden, ubernimmt auf i De/emher als Pachter den \arauerhof in Aarau\\ lr wünschen Hrn Pflugei 111 seinein neuen,zusätzlichen \\ irkungskreis guten Erfolg

Betriebswechsel
Herr Ix Roos, Präsident der Sektion Ascona

legt auf 1 Dezeipber die wahrend langei Jahre
innegehabte Leitung des Strandhotel Sonnenhof 111 \scona nieder Er übernimmt auf diesen
Zeitpunkt das altbekannte Hotel und KestauiantTicino in Locarno Vir wünschen \ollen Fi-folg im neuen Wirkungskreis'

Neuer Verwaltungsratsprasident
Als Präsident des Verwaltungsiates des Crcsta

Palace Hotels 111 Celenna wurde an Stelle des
\ ei storbenen Hrn Lorenz Gredig \on PoiUresma
Herr Generaldirektoi G Pinosch \ ulpeiu
gewählt

Vermahlung
Fräulein Hedv Frank, Directnce der Pension

Villa Elisabeth 111 Mo 1111 e 11 x- Fei r 1 -
tet, zeigt ihre Vermahlung mit Heirn JeanLendi an Die künftige Mme Lendi-Fiank wird
die Leitung der vorgenannten Pension beibehalten

Wir wünschen ihr und ihrem llenn Gemahl
alles Gute auf dem weiteren Lebensweg

Paho

5-Tage-Woche bei der Verwaltung
In \usfuhrung der behördlichen \'orschriften

über die Brennstoffeinsparung sind die Bureauxder Verwaltung der PAHO (Marktgasse 3,
Basel) bis auf weiteres wie folgt geöffnet Montag

bis I-reitag 0745—1200, 1345—1815,
Samstag geschlossen

Die Stempelkarten sind vierzehn-
täglich, künftighin jedoch auf Donncis-
tag (anstatt Freitag), zur Auszahlungder Unterstützung einzusenden

Redaktion — Redaction:
Dr. M. Riesen — Dr. A. Bücbi

„Hotelsilbei*"-Reparaturen
nur durch die

Berndorfer Werkstatten In Luxem

Stellen-Anzeiger
Moniteur du personnel

N°45

Oflene Stellen - BbdIqIi vatanti

Chasseur, gewandter Verkaufer, gut präsentierend, mit guten
Umgangsformen, sprachenkundig, in Grossbetrieb m Jahresstelle

gesucht Zeugnisabschriften mit Bild an Chiffre 1747

hef-Kochin, Alter nicht über 35 Jahre, als Stellvertreter» des
Kuchenchefs in Grosskuche (25 Angestellte), welche auch

die Arbeit einer Gouvernante kennt, gesucht Offerten mit Ge-
haltsanspruchen und Bild an Chiffre 1742

Gesucht fur Wintersaison m Hotel mit 40 Betten in Lenzerheide:
Portaer, Kochin, Küchenmadchen, Restaurant-Saaltochter.
Offerten nut Photo u Lohnanspruchen an Chiffre 1741

Jeune Lingäre est demandäe pour Hötel-Pension ä Genäve
Connaissance du repassage Place ä l'arinäe Enträe le

15 novembre Faire offres sous chiffre 1749

T ingenegouvernante, versierte, fur Saison Dezember-Mai" in Sporthotel ersten Ranges mit 100 Betten gesucht Offerten
unter Chiffre 1748

lLTachtportier, Junger, sehr gut französisch sprechend, für
sofortig Emtritt gesucht Off mit Bild u Alters-Angabe an

Transitpostfach 44282, Neuchätel. (1744)

Restaurantkochin, jüngere, selbständige, auf 1 Dezember
gesucht Gut bezahlte Jahresstelle Gasthof zum Bären

Birsfelden b Basel _
(1743)

Serviertochter, mit guten Restauxationskenntnissen, mit nur
guten Zeugnissen, wird in Gross-Restaurant in Jahresstelle

gesucht Offerten mit Bild und Zeugnisabschriften an Chiffre 1746

Warascherin, tüchtige, mit guten Zeugnissen, mit der Maschinen-
wascherei vertraut, m Jahresstelle gesucht

Zeugnisabschriften, wenn möglich m Bild und Lohnanspruchen an
Chiffre 1745

| Wie - DemHes It M
Bureau & Reception

Bureauvolontar sucht Stelle, Kuchen- und Servicekenntnisse
Deutsch und französisch sprechend Chiffre 96

Hotelsekxetann, 24 Jahre alt, sprachenkundig, mit guten Kennt¬
nissen, evtl auch als Telephorustin und f Service, sucht sofort

Jahres- od Wintersaisonstelle Offerten unter Chiffre 124

Hotelsekretar, jüngerer, demnächst fur längere Zeit aus dem
Militärdienst entlassen sucht Stelle Zuletzt im Ausland tätig

Reception, Journal, Kassa Deutsch, Englisch, Franzosisch, etwas
Italienisch, an selbständiges Arbeiten gewöhnt Zeugnisse und
Ref zur Verfugung Offerten unter Chiffre 131

Schweizer, 27 Jahre alt, grosse, pras Erscheinung, gelernter
Koch u Kellner, m 6 Monaten Bureaupraxis, deutsch, franz

u engl sprechend, sucht Saison- oder Jahresstelle als Stutze des
Patrons, evtl als Sekretär-Volontär Off erbeten unter Chiffre 132

Sekretär, 23 J mit guter kaufm Allgemeinbildung, Deutsch,
Franz Engl in Wort und Schrift, ital Vorkenntnisse, auch

mit Reception bestens vertraut, sucht entspr Saison- oder Jahres
stelle Gute Zeugnisse und Referenzen Offerten unter Chiffre 144

Salle & Restaurant

Barmaid in erstklassigem Hause der Schweiz, nut allen Arbeiten
eines Barbetriebes restlos vertraut, gute Verkäuferin, mit

vorteilhaftem Aussehen, wünscht ihre Stellung, infolge Wegzuges
der Herrschaft, ebenfalls zu verändern Beste Referenzen zur
Verfugimg In Frage kommt, wenn möglich, Jahresstelle in geeignetem
Hause, Hotel oder Restaurant Offerten unter Chiffre 103

Maitre d'hötel maxie, ägä de 34 ans, parlantles quatre langues,
cherche place pour la saison d'hiver Certificats et

references de tout premier ordre Offres sous chiffre H 13317 Publici-
tas, Lugano. P 13317 O [865]

Tochter, sprachenkundig, sucht Stelle als Alleinsaaltochter
oder Zimmermadehen. Gute Zeugnisse zu Diensten

Offerten erbeten unter Chiffre 133

Cuisine & Office

Alleinkoch oder Chef, junger, nut la Referenzen, sucht per
sofort Wintersaison- oder Jahrestelle Offerten unter

Chiffre 126

Casserolier, gesetzten Alters, militarfrei, mit Ia Referenzen,
sucht Stelle zur Aushilfe evtl auch Jahresstelle zu sofortigem

Emtritt m nur grösseren Betrieb Offert mit Salarangabe an
Alfr Bayard, Buhlhofweg 25, Seen-Winterthur. (114)

Casserolier sucht Wintersaison- od Jahresstelle m grösseres
Hotel Zeugnisse zu Diensten Frei ab 1 Dez Offerten an

Jakob Schläpfer, Basler Heilstätte, Davos Dorf (Graub) (125)

Casserolier-Argentier, tüchtig, solid, arbeitsfreudig, mit guten
Zeugnissen, m sämtlichen Kuchenarbeiten bewandert, sucht

Stelle Jahresstelle bevorzugt Lohn nach Übereinkunft Emtritt
sofort oder nach Wunsch Chiffre 98

Chefkoch, mit guten Zeugnissen, sucht Stelle als Alleinkoch
* Lohn und Emtritt nach Ubereinkunft Chiffre 136

«hefkochin, mit guten Referenzen sparsam, sucht passende* Stelle m Saison- oder Jahresbetrieb Offerten unter Chiffre 138

ftuisuuer, 26 ans, cherche emploi ä l'annee ou äventuellement
remplacement Libre de suite Bonnes references Offres

sous chiffre 52

'affeekochin, tüchtige, sucht Stelle m Hotel, evtl Conditorei
Zurich-Basel bevorzugt Zeugnisse zu Diensten Offerten unt

Chiffre 134

ochin sucht Stelle, auch zur Aushilfe Offerten unter
Chiffre 139

K

K
T£ochin, tüchtige, m allen Arbeiten bewandert, sucht Stelle m** Saison- oder Jahresbetneb Bescheidene Ansprüche Offerten

unter Chiffre W 55045 0 an Pubhzitas, Basel. [867]
TTuchenchef-Pähssier, 33 Jahre alt, solider, sparsamer Arbeiter,

in allen Teilen versiert, sucht Wintersaisonstelle m mittl
Hotel Offerten an R Klee, Linsenbuhlstr 24, St. Gallen P 4463 G

[866]
T^üchenchef-Restaurateur, Mitte der 30er Jahre, sucht Stellung

als Chef evtl Saucier in Jahres- oder Wintersaisonbetrieb,
in nur gutes Haus Offerten erbeten unter Chffiffre 135

T£iichenchef, solider, sparsamer Arbeiter, sucht Stelle fur sofort
oder nach Übereinkunft Bescheidene Ansprüche Offerten

erbeten an Chiffre 120

Tfbchenchef od Alleinkoch, gesetzten Alters, nut In- u Aus-
landspraxis, ruhiger, solider Fachmann, entremetskundig,

sucht Jahres- od Saisonstelle Emtritt kann sofort erfolgen Be-
scheidene Ansprüche Off u Chiffre 137
("teile gesucht als Casserolier oder Kuchenbursche, womöglich

auf dem Platze Zurich Gute Zeugnisse zu Diensten
Chiffre 127

Etage & Lingerie
T ingäre, selbst, zuverlässig u exakt, sucht Jahresstelle m

grössern Betrieb, evt auch f Wintersaison Nur deutsche
Schweiz Off m näheren Angaben erbeten an Frl M Zwald,
Sekret Zurch Frauenbund, Nuschelerstr 30, Zürich. (145)
Tingäre, tüchtig im Nahen und Stopfen, mit guten Zeugnissen,^ sucht auf kommende Wintersaison passende Stelle als Alleinlin-
gäre in gutes Hotel Chiffre 146

'ascherin-Glatterin, tüchtige, sucht Stelle
haltsangabe unter

Offerten mit Ge-
Chiffre 140W

Zimmermädchen, tüchtig, erfahren und sprachenkundig, sucht
selbständige Stelle im Hotel Offerten unter Chiffre 102

B

Loge, Lift & Omnibus
ursche, 23 Jahre alt, sucht Stelle als Liftaer-Chasseur, Nachtoder

Hilfsporher. Offerten unter Chiffre 141

£*oncierge, 28 Jahre alt initiativ, militärfrei 4 Hauptsprachen,w sucht Wmter- oder Jahresstelle Eventl auch als Conducteur
oder Nachtconcierge Gute Zeugnisse zu Diensten Offert, erbeten
an Joseph Cadalbert, Restaurant Surselva, Ruis (Graub (128)
£Joncierge-Telephonist od. Chasseur~21 Jahre, 4 Sprachen,^ m guten Referenzen, sucht Jahresstelle m gutgehendes
Hotel od Grossrestaurant, Zürich oder Basel bevorzugt Off an

Chiffre 129

fSonducteur-Portier, gesetzten Alters, sprachenkundig, passt^ sich jeder Arbeit an, sucht Stellung Fahrbewilligung Prima
Referenzen Offerten unter Chiffre T 36790 Lz an Pubhcitas,
Luzern. (868)
£tagenportier, Hausbursche, 22 J franz u deutsch sprechend,

sucht Stelle Zeugnisse zu Diensten Chiffre 130

VOTacht-Concierge-Portier-Telephonist-Tournant, 28 J Deutsch,
FranL Englisch, sucht Wmter Engagement Beste Ref u

Zeugnisse Chiffre 41

T>ortier, 27 J, solid u zuverlässig, sucht Stelle als Allein- od.* Etagen-Portaer, Portier Cond, auf 1 Dez Deutsch, franz
etw engl sprechend Gute Ref Offerten u Chiffre 119

nortier-Conducteur, militärfrei, sprachenkundig und zuverlässig* sucht Wintersaison-Engagement Sehr gute Zeugrusse zu
Diensten. Offerten unter Chiffre 142

nortier-Conducteur, 43 Jahre alt, 4 Landessprachen, ziemlich* englisch sprechend, sucht Wintersaisonstelle als Concierge-
Conducteur, Nachtportier oder Sportsman Eintritt kann ca 15
Dezember erfolgen Gegenwärtig im Dienst Freiw Nr 40227
Feldpost 5008. (143)

Divers

ipochter, junge, sucht Stelle als Anfangsgouvernante. Perf
Deutsch u Französisch, etw Englisch War schon m Hotel

als Zimmermädchen Emtritt nach Übereinkunft Offerten unter
Chiffre 84

UiinjuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiitiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiHiiiiiüiniimiimi«

Die Gebühr für

Adressänderungen von Abonnenten

beträgt 30 Cts. und wird am einfachsten der

Mitteilung an die Expedition in Briefmarken beigefügt.
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SCHWEIZER HOTELIER-VEREIN
Offiz. Stellenvermittlungsdienst „Hotel-Bureau"
Gartenstrasse 112 BASEL Telephon 27933

Vakanzenliste
des Stellenvermittlungsdienstes

Die Offerten auf nachstehend ausgeschriebene offene Stellen sind
unter Angabe der betreffenden Nummer auf dem Umschlag und
mit Briefporto-Beilage für die Weiterleitung an den Stellendienst

„HOTEL-BUREAU" (nicht Hotel-Revue)
zu adressieren Eine Sendung kann mehrere Offerten enthalten

4820
4823

4839

Kuchenmädchen, Caviste, Hotel 100 Betten, Grb
II Kaffeeköchin Mithilfe im Economat, grösseres Passantenhotel,

Zurich
Zimmermädchen, Et -Portaer, L Kaffeeköchin, II
Kaffeekochin, mehrere Saaltöchter, I Saaltochter, kurze Wintersaison,

Hotel I Rg Zentralschweiz
Chef de cuisme, Portier d'ätage, hötel de passage, Suisse
romande
Junge Sekretarm, drei Hauptsprachen, Mitte Nov Sporthotel,

Kt App

4842 Gewandte Barserviertochter, mixkundig, gut präsentierend,
Passantenhotel, Luzern

4844 Köchin, Jahresstelle, Hotel 30 Betten, Grb
4847 Einfache Restauranttochter, mittelgr Hotel, Vierw
4848 Wascherm, Küchenmadchen, Officemadchen, Hausmadehen,

Casserolier, Hotel 100 Betten, Grb, Wintersaison
4853 Routinierte Kaffee-Personalköchin, Barmaid, Sekretar-Main-

courantier, erstkl Wmtersporthotel, Zentralschweiz
4858 Commis de rang, Wintersaison, Hotel 120 Betten, Engadin
4859 Tochter fur Zimmer und Restaurantservice, evtl Anfängerin,

franz sprechend, kl Hotel, Simmental
4860 Köchin, mittelgr Hotel, Ostschweiz
4861 Köchin, Jahresstelle, Zentralschweiz
4862 Junge Serviertochter (Mithilfe im Zimmerdienst), Mitte Nov

Beatenberg
4863 Anfangssaaltochter, selbst Saaltochter, Lmgäre-Glatterm

(Mith im ZimmerdiensO, Heizer-Kuchenbursche, Wintersaison,

Hotel 40 Betten, B O
4867 Hausmadehen, grosseres Passantenhotel, Basel
4868 Zimmermadehen, servicekundig, sofort, kl Hotel, Thunersee
4870 Casserolier, Haus Officemadchen, sofort, Restaurant, Basel
4878 Commis de rang, grösseres Passantenhotel, Zurich
4881 Bureau-Volontärin, junge Saaltochter, mittelgr Hotel,

Lugano
4883 Angestellten-Serviermadchen, Angestellten - Zimmermäd¬

chen, Officemädchen, Casserolier, Hausbursche, Lingerie-
madehen, Masch -Stopferin, I Glätterin, Wintersaison, erstkl
Hotel, Arosa

4900 Hausmadehen (Mith im Zimmerdienst und Lingerie), Haus-
madchen (mit Koch-Kenntn), mittl Passantenhotel, Basel

4902 II Heizer (Hochdruckkessel) Wintersaison, erstkl Berg-
ho*el, Zentralschweiz

4904 Kaffeeköchin, Wintersaison, Hotel 80 Betten, Grb
4905 Bureau-Volontärin (nut Hotelpraxis), mittelgr Hotel, Arosa
4913 Casseroher-Heizer, Liftier-Chasseur, sofort, erstkl Hotel,

Tessin
4917 Köchin, Zimmermädchen, Restauranttochter, Hotel 50 Betten,

Ostschweiz
4921 Bureau-Volontar, Glatterm, erstkl Hotel, Jahresstelle
4923 Jüngere Köchin, Hotel 60 Betten, B O
4924 Officemadchen, Economat Office Gouvernante, Hotel 100

Betten, Tessin
4929 2 Chasseurs (sprachenk), erstkl Hotel, Jahresstelle
4940 General-Gouvernante, erstkl Restaurant, Bern
4945 Restauranttochter, Jahresstelle, Hotel 50 Betten, Ostschweiz
4950 Skiman-Portier, Pätissier-Aide de cuisme, Casserolier,

Et -Portier, Saaltochter, General-Gouvernante, Etagen-
Gouvernante, Lingäre, Kaffee-Personal Köchin, Zimmermädchen,

Officemädchen, Hausmädchen, Küchenmadchen,
Hotel 100 Betten, Grb Wintersaison

4971 Commis de rang, Wintersaison, erstkl Hotel, St Moritz
4974 Tochter fur allgemeine Hausarbeiten, erstkl Hotel, St Moritz
4975 Lmgäre-Glatterm, Pätissier-Aide de cuisme, Sekretarm

(Kontrolle und Mithilfe im Service), Etagen-Lingerie-Gou-
vemante, erstkl Hotel, B O

4979 Lingere-Masch -Stopferin, Restauranttochter, Perronier,
Bahnhof-Buffet

4986 Wascherm, Officemadchen, Officebursche, Hotel 60 Betten,
Grb

4989 I Saaltochter, Bureau-Volontärin, Hotel 80 Betten, Grb
4991 Jüngere Serviertochter, Jahresstelle, Hotel 40 Betten, B O
4992 Selbst Saaltochter, Zimmexmädchen, Kaffeeköchin, Hotel

40 Betten, B O

4996 Restauranttochter, Saaltochter, Kaffee-Angestellten-Köchin,
Lmgeriemädchen, Stopferm, Wäscherin, Etagen-Economat-
Gouvernante, Hotel 80 Betten, Grb Wintersaison

5003 Jüngere Sekretärin, drei Hauptsprachen, Mitte Nov Hotel
120 Betten, Ostschweiz

5004 Anfangs-Köchin, n Ubereink, Küchenmädchen, sofort,
Haus-, Anfangs-Zimmermädchen, Dez kl Hotel, Arosa

5007 Restauranttochter, Zimmermädchen, senricek Saaltochter,
1 Dez Passantenhotel, Zentralschweiz

5012 Selbst Zimmermädchen, 15 Nov mittelgr Passantenhotel,
Kt Sol

5013 Restauranttochter (Bündnerin bevorzugt), mittelgr Hotel,
Graub

5014 Haus Buffetbursche, Hausmadehen, grösseres Restaurant,
Basel

5016 Chasseur, 20 25jahng, sofort, Passantenhotel, Zürich
5017 Lmgäre, Passantenhotel, Basel
5018 Schreiner, grösseres Restaurant, Bern
5027 2 Zimmermädchen, 2 Portiers, Barmaid, mehrere Saaltöchter

Pätissier-Confiseur, Commis de cuisme, Köchin Casserolier,
Kuchenmädchen, 2 Officeburschen, Lmgäre, Bureau-
Volontärin, Economat-Gouvern&nte, Heizer, grösseres
Sporthotel, B O

Lehrstellenvermlttlung:
4825 Saallehrtochter, kurze Wintersaison, Zentralschweiz
4842 Barlehrtochter, Luzern
4984 Restaurantlehrtochter, Buffetlehrtochter, mittelgr Hotel,

Luzern
4945 Buffetlehrtochter, Passantenhotel, St Gallen
4883 Zimmerlehrtochter, Hotel 1 Rg Graub

.1
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N9 45

Pour la defense et le maintien de l'hötellerie
A propos de l'ordonnance sur les mcsures de protection juridique

La nouvelle ordonnance instituant des mesures
juridiques temporaires en faveur de l'industrie ho-
teliöre et de la broderie est entree en vigueur le
25 octobre 1940.

Reconnaissant qu'il est de l'intöret general
d'attönuer la catastrophe dans laquelle la guerre
a entrainö l'industrie hoteliere, le Conseil federal
a pris, dans l'ordonnance en question, une sörie
de mesures qui doivent permettre a cette branche
importante de notre öconomie nationale de se
maintenir et öviter ainsi des dommages trop
considerables a une grande partie de notre population.

Nous pouvons d'autant mieux renoncer k
une examen juridique de cette ordonnance que
nous aurons bientöt un commentaire ömanant de
la plume de M. le DrC. Jaeger, ancien juge federal,
qui s'est occup6 avec sa maitrise et sa competence
habituelles de la codification des mesures transi-
toires. Tous les milieux interesses doivent ä ce
juriste eminent qui a une telle experience et qui
dispose d'une telle science dans le domaine du droit
concordataire, une grande reconnaissance pour
le travail enorme qu'il vient de fournir. Nous
devons aussi un temoignage de reconnaissance ä
M. le Dr H. Kuhn, chef de la division de justice
du departement federal de justice et police qui
a su mener k bien, avec circonspection, les
discussions de la commission d'experts, et qui fit
preuve d'une grande comprehension dans l'öta-
blissement des mesures juridiques speciales,
indispensables pour proteger l'industrie hoteliere.

Au point de vue de l'importance economique
de cette nouvelle ordonnance, il convient avant
tout d'insister sur les prescriptions mettant le
proprietaire d'hötel provisoirement au benefice
de

l'lntöret variable dependant des r&sultats
d'exploitation

pour, si c'est necessaire, l'ensemble des creances
en capital. On veut eviter par lä que les entre-
prises qui sont dans une situation critique et
qui sont döjä surendettees ne voient encore,
pendant la duröe de la guerre, leurs dettes augmenter
par l'accumulation des creances en interet. Ce
serieux aliegement qui en lui-meme n'est pas une
nouveaute, mais dont l'extension depasse de beau-
coup le cadre des prescriptions juridiques appli-
quees iusqu'ä maintenant, ne pourra etre utilise
naturellement qu'aprös un examen approfondi
des conditions speciales de chaque cas particulier.
Cette mesure sera accordee sur la base d'un pr6-
avis de la S.F.S.H. rendant vraisemblable que le
proprietaire d'un hötel, par suite de la crise
economique et des ses consequences, est hors d'etat
de tirer de son exploitation des sommes
süffisantes pour payer ses interets et, d'autre part,
qu'il ne dispose pas d'autres moyens financiers
pour effectuer des paiements, II faut aussi pour
cela que, dans des conditions normales, l'exploi-
tation semble viable.

De toutes les mesures prevues par cette
ordonnance, cet interet variable est bien celle qui
fait le plus appel ä la dignite personnel du döbi-
teur. Au point de vue de la duree, elle peut
s'etendre depuis le commencement de la guerre,
c'est-k-dire depuis le ier septembre 1939, jusqu'ä
fin 1941. Pour eviter l'emploi abusif de cet
important aliegement, des mesures de prövoyance
mürement refiechies, des mesures de securite
indispensables qui resident avant tout dans les
possibilites de surveillance qui existent depuis
plusieurs annees, ont ete prevues. C'est d'un tel
contröle que les representants des creanciers, et
chacun comprendra leur point de vue, ont fait
dependre leur acceptation du taux d'intöret
variable sous cette forme nouvelle et etendue. En
outre, il fut exptessement specifie que des mesures
semblables ne pourraient etre appliquees ä
d'autres branches d'industrie qui se trouvent
aussi dans une situation critique, car il n'est
pas possible pour celles-ci, d'exercer un contröle
comme celui qui est röalisö par la S.F.S.H.

En outre, il n'y a pas d'autre industrie
avant une importance öconomique aussi considerable

que la nötre qui ait subi les effets d'une
crise aussi longuc que celle dont souffre l'industrie
höteliöre suisse, puisque cette crise a commence
en 1914, au debut de la guerre, et dure encore
aujourd'hui.

Pour la repartition d'un excedent eventuel de
recettes d'exploitation aux creanciers ayant droit
ä un interet maximum de 3 %% jusqu'a fin 1941,
on tiendra compte du rang des hypothöques, c'est-
a-dire que la premiire hypotheque devra avoir
re<;u son interet de 3 V2% pour que les autres
hvpotheques puissent etre prises en
consideration. Les prescriptions de l'ordonnance sont
a ce sujet si claires et si peu equivoques qu'il n'est
pas besoin d'insister sur ce point.

Autres mesures

Une prescription nouvelle et specialement
interessante est celle suivant laquelle le debiteur
est autorise ä solder les impöts et contributions
priviiegiees, garanties par gage immobilier et
impayes au jour de la demande, au moyen d'un
versement au comptant de 25 k 50% de la somme
en question. Cette atteinte k la souverainete fis-
cale cantonale etait necessaire, car elle etait ab-
solument inevitable au point de vue economique.
En effet. les creances en impöts qui, la plupart
du temps, etaient calcuiees sur des valeurs fic-
tives, representaient de tels montants, specialement

dans les cantons de Berne et du Tessin,
qu'un simple sursis eut ete inconciliable avec le
principe par lequel, dans l'interet meme des per-
sonnes en cause, il convient d'eviter tout nouvel
endettement.

Cette derniöre ordonnance prevoit done ainsi
^extinction des. impöts et des interets garan-
tis par gages immobiliers et impayes au jour de

la demande, pour autant que ces derniers ne
soient pas compris dans les interets k taux
variables dependant du resultat d'exploitation, interet

qui peut etre utilise avec effet retroactif au
ier septembre 1939. Elle prevoit en outre un
concordat avec les creanciers chirographaires; ce
concordat presente comme difference essentielle
avec les rfegles appliquees jusqu'k maintenant qu'il
peut etre admis independamment du nombre des
creanciers qui l'ont approuve et independamment
du montant de leurs creances. II suffit que les
conditions materielles et personnelles permettent
d'etablir qu'un concordat est plus favorable aux
interets de l'ensemble des creanciers qu'une
liquidation foreee.

La procedure
Les prescriptions relatives k la procedure pre-

sentent le maximum de souplesse et de simplicite.
Les differentes mesures peuvent etre appliquees
dans leur ensemble ou separement, suivant la
situation economique individuelle et les
possibilites de chaque entreprise. II est particuliere-
ment heureux que l'on ait renonce ä toute
publication. Le legislateur n'a fait d'exception que
pour le cas oü les tentatives de la S.F.S.H. pour
arriver k un arrangement amiable n'aboutiraient
pas au consentement unanime des creanciers pour
le concordat.

Un chapitre special est consacre aux

allögements envisages pour les fermiers
d'hötel

Les mesures prevues dans ce domaine ne sont
naturellement pas aussi etendues que celles con-
cernant les proprietes hötelieres hypothyquöes.
Pourtant, un fermier d'hötel qui, sans faute de
sa part, serait dans une situation critique par
suite de la crise economique, peut toujours, non
seulement demander un sursis, mais encore une
remise des fermages echus ou echeant jusqu'a fin
1941, si les circonstances font prevoir qu'il ne
sera pas en etat d'acquitter integralement le
fernläge k l'expiration du sursis. En outre, l'ordonnance

prevoit des mesures de protection contre
une expulsion eventuelle, c'est-k-dire contre une
resiliation du bail pour retard dans le paiement
du fermage.

Les cautions

Un progres a aussi ete realise dans la situation
des cautions qui rendent vraisemblable que leur
situation economique serait compromise si, en
toutes circonstances, elles devaient intervenir en.
place du debiteur pour les creances qui beneficient
du sursis ou pour les interets.

Credits transitoires de la S.F.S.H.
Cela nous entrainerait trop loin, dans le cadre

de ce bref examen, que d'entrer dans les details
d'une ceuvre legislative comprenant 64 articles.
Nous ne voulons pourtant pas oublier de men-
tionner une des plus importantes prescriptions,
soit celle suivant laquelle les avances consenties
par la S.F.S.H. k certaines conditions, destines
au maintien d'entreprises ou ä la remise en
exploitation d'hötels dignes d'etre soutenus pendant
la periode de crise, ou encore devant permettre le
paiement d'intörets ou d'impöts, sont garanties
par un droit de gage qui prime tous les autres.
Ce droit de gage valable pour une duree maximum

de 15 ans ä dater du jour du versement
de l'avance, ne peut döpasser le dixieme des

gages immobiliers existant au moment oü l'avance
est accordee. Celui qui veut bien comprendre le
sens de cette prescription ne doit pas oublier que
la Confederation prend ainsi dans une certaine
mesure, par l'intermediaire de la S.F.S.H., la
place des banques creancieres qui, aujourd'hui,
par suite des circonstances, sont pour la plupart
dans l'impossibilitö d'augmenter leurs engagements

hoteliers. L'aide de la Confederation cons-
titue done une protection des creanciers
interesses qui, dans le cas d'une liquidation forcee,
se verraient obliges de prendre possession de
l'objet du gage et d'assurer son entretien, ce qui
n'est pas possible sans de nouvelles mises de
fonds. II est done comprehensible que la
Confederation, vu sa situation actuelle, ait demande
que les avances ainsi faites soient priviiegiees
dans le domaine des garanties. Ces avances
doivent permettre ä l'hötellerie de se maintenir
dans la periode critique que nous traversons et
elles doivent empecher que notre industrie, en
tant que facteur important de creation d'occa-
sions de travail, ne soit paralysee.

Les credits d'exploitation mentionnes sont
amortissables en 15 annuitees et la Societe fidu-
ciaire decide, en tenant compte de la situation
du debiteur et des circonstances, si un interet peut
et doit etre payö et le cas echeant pour quelle
duree.

Celui qui jugera tout k fait impartialement
cette ordonnance devra reconnaitre que le
legislateur a ainsi realise une solution transitoire qui
repond parfaitement aux necessites economiques
et aux exigences de la solidarite. Elle offre aux
interesses des compensations supportables et
equitables, etant donnees les circonstances ac-
tuelles.

L'ordonnance sur les mesures de protection
juridique devra etre compietee par un arretö
federal sur les mesures de secours financieres. Cet
arrete est k l'etude et il sera examine plus tard
dans un prochain article. Pour terminer, expri-
mons Pespoir que l'lnstitut de secours hotelier
de la Confederation qui, par cette ordonnance, se
voit charge de multiples taches, nouvelles et
lourdes de responsabilite, pourra compter sur la
collaboration confiante des debiteurs et creanciers

interesses. Car l'on doit arriver k realiser
1 concretement, grace k un travail infatigable, les

intentions du legislateur et parvenir a des
conditions telles qu'il soit possible, k un moment
donne, d'entreprendre une action d'assainisse-
ment decisive.

Dr Franz Seiler, Directeur de la S.F.S.H.

Les indemnites pour cantonne¬
ments militaires

Importante mise au point
Nos membres se souviennent que le Conseil

federal a decide par son arrete du 29 mars 1940
d'allouer des indemnites extraordinaires pour les
prestations des communes en faveur des troupes
pendant le service actif. Ces indemnites
extraordinaires se montent a 3 cts par homme et par
cheval, par nuit. Comme la Confederation n'est
pas en relation directe avec les logeurs, il in-
combe par contre exclusivement aux autorites
communales de transmettre aux proprietaires les
indemnites qu'elles ont revues de la Confederation
a ce sujet, indemnites qui ont ete en fait confiees
ä leur garde.

II y a malheureusement un certain nombre
de communes qui conservent pour elles-memes,
au detriment des proprietaires de cantonnements,
les indemnites extraordinaires versees par la
Confederation. A diverses reprises, notre Societe
a attire l'attention sur cette attitude en quelque
Sorte illegale des communes, sans obtenir de
modifications dans l'interpretation arbitraire de
l'arrete en question. Mais le departement mili-
taire federal s'est enfin decide k adresser une
circulaire a. tous les gouvernements cantonaux pour
attirer leur attention sur l'incorrection de ces
methodes. Le departement militaire dit ex-
pressöment qu'il n'est pas admissible que
les communes gardent pour elles les
indemnites qui, conformöment ä leur destination,

doivent etre payees pour les cantonnements

et les öcuries, c'est-ä-dire revenir aux
proprietaires et non aux communes. La
meme remarque vaut pour l'indemnite
d'eclairage.

Pour nous la chose 6tait claire et des le debut,
nous avons toujours soutenu l'interpretation que
donne aujourd'hui le departement competent,
mais il manquait une declaration officielle des
autorites k ce sujet. On aurait pu provoquer une
decision de la part d'un tribunal, par voie de
proces, mais on comprend facilement que les
proprietaires leses hesitaient a intenter un proces
a leurs propres autorites communales.

II n'en resulte pas moins que toutes les
communes qui pratiquaient les methodes que stigma-
tisent la circulaire dont nous parlons etaient
dans leur tort et il faut esperer que, puisque les
cantons sont pries d'adresser ä leurs communes
des instructions obligatoires specifiant que les
indemnites per9ues pour le logement de la troupe
doivent etre integralement versees aux logeurs,
celles-ci les restitueront a leur veritable
destination et ne les garderont plus dans la bourse
communale.

La position prise par le Departement militaire

regie ainsi une importante question de
detail au point de vue des cantonnements, mais
cela n'empeche qu'il y a encore plusieurs pro-
blemes dans ce domaine qui attendent une solution.

Nous pensons avant tout au montant des
indemnites et a la reglementation des bonifications

pour le logement des internes.

; En Allemagne et chez nous
Le commandement superieur et les milieux

administratifs de l'armee allemande viennent de
tenir une conference ä Francfort, conference au
Cours de laquelle ils ont discute de l'interpretation

et de l'application de la legislation rögle-
mentant les indemnites que 1'administration
doit aux particuliers qui hebergent la troupe.
On a fait remarquer ä cette occasion que
l'indemnite ne devait pas seulement dedommager
pour Vespace occupe, mais qu'elle devait aussi
tenir compte des frais de reinstallation de l'hötel
ainsi que des frais de reprise d'exploitation. En
Outre, la somme versee doit comprendre aussi
une indemnite pour des difficultes eventuelles
que presentera la reprise des affaires. La
discussion permit de voir qu'au debut, en maints
endroits, l'espace occupe etait au premier plan
des preoccupations auxquelles donnaient lieu
la fixation des indemnites, mais il fallut plus tard
en sorte que les autres buts, surtout la remise
en etat de la maison, soient aussi atteints.

Les normes appliquees en .Allemagne pour
les indemnites pour cantonnements militaires
sont done tres differentes de Celles utilisees en
Suisse. Elles different principalement quant aux
buts ä ätteindre.

Chez nous, on se borne ä verser une indemnite
pour le nombre d'hommes loges et l'on charge
la troupe de dedommager le logeur pour les degäts
qui auraient ete causes directement par elle.
Mais le montant de l'indemnite est si faible
qu'on peut ä peine parier d'une indemnite pour
la place occupee, et il n'est pas question de
contribution k la remise en etat et k la remise en
marche de Sexploitation. Nos autorites
militaires se croient obligees de considerer qu'il re-
vient exaetement au meme de loger des
militaires ou des personnes civiles. On fait abstraction

intentionnellement (car il n'est pas possible
qu'on ne le sache pas) du fait que l'occupation
de chambres d'hötels par l'armee cause une
teile usure et de tels degäts qu'il est impossible
de rendre ces chambres ä leur but primitif sans
une complete renovation.

On fait aussi semblant d'ignorer qu'il est
trks difficile de refaire une clientele ä une maison
qui, pendant une longue periode, a ete utilisee k
des fins auxquelles elle n'etait pas destine.
La solution allemande montre fort bien ce qui
fait defaut chez nous; c'est une solution qui
tient veritablement compte des interets de
l'hötellerie puisque l'indemnite de cantonne-

On cherche logement pour ecoliers prenant
part ä un cours de ski

Un directeur d'ecole de ski de Bäle
cherche dans une contröe oü la neige est
abondante, logement dans un hötel, pour
30 ecoliers (garcons et filles) prenant part
ä son cours de ski, pour la pöriode allant
du 26 decembre au 4 janvier. Le Bureau
central transmettra volontiers les offres con-
cernant le logement seul (occasion de faire
la cuisine) ou les offres pour pension
complete.

ment comprend une contribution ä la remise en
etat et ä la reprise de l'exploitation de l'hötel
ainsi qu'une indemnite pour les difficultes que
rencontrera la maison pour retrouver une fre-
quentation normale. II faudrait bien que les
autorites qui s'occupent actuellement de la revision

du rfeglement administratif de l'armee etu-
dient a fond la legislation allemande dans ce
domaine et qu'elles suivent les directives appliquees

dans ce pays pour le paiement des indemnites

pour les cantonnements militaires. Cela
serait un grand pas de fait vers une indemnisa-
tion rationnelle des hotels requisition's.

Creation d'occasions de travail dans
rhöiellerie

On se souvient que les organes directeurs de
notre Societe ont adresse une circulaire ä tous
les gouvernements cantonaux pour les inviter a
profiter des subventions que la Confederation
voulait bien accorder ä Faction de renovation
d'hötels, en consentant, de leur cöte, ä fournir
les subsides cantonaux aux necessaires. Plusieurs
cantons nous ont röpondu qu'ils avaient transmis
cette requete au departement competent et nous
ne possedons pas encore leur reponse definitive.
D'autres nous ont demande de plus amples details
sur cette action en general et sur son influence
pour notre industiie.

Le canton du Tessin est un des seuls qui ait
donne rapidement une reponse positive. Le gou-
vernement tessinois est en effet deja intervenu
lui-meme aupres de la Centrale federale des
possibilites de travail. II s'est declare pret ä examiner
avec bienveillance les demandes presentees par
l'hötellerie de ce canton et de les soutenir dans
la limite des subventions prövues, soit de la part
de la Confederation, soit de la part du canton.
II espere que le montant accorde par la Confederation

sera quatre fois superieur ä celui du canton,
comme cela est envisage sous certaines conditions.

Le canton de Neuchätel nous a fait savoir que
notre requete avait retenu l'attention du gou-
vernement neuchätelois et que le departement
competent ne manquerait pas d'examiner avec
bienveillance les demandes et propositions qui
pourraient lui etre presentees pour les etablisse-
ments du canton.

Esperons que les autres cantons touristiques
montreront le meme enthousiasme que le canton
du Tessin et qu'ils mettront ä profit cette occasion

unique de venir en aide k l'artisanat et k
la petite industrie regionale tout en armant
l'hötellerie pour la lutte qu'elle devra soutenir
ä l'avenir au point de vue international.

Tcafic ei Ixha&Lsuaz

La validite des billets du dimanche
est prolongee

Depuis le ier novembre, les billets du
dimanche, soit les billets simple course valable
pour le retour, sont delivrds pour le voyage
d'aller ä partir du vendredi k 17 heures. Comme
precedemment, le retour peut s'effectuer le
dimanche ou le lundi. La Direction gönörale des
C.F.F. a ainsi tenu compte d'un vceu qui avait
6te exprim 6 par les milieux touristiques et parti-
culierement par les fervents des sports d'hiver;
elle adapte ainsi les billets du dimanche ä la
semaine de 5 jours. II n'est pas douteux que
cette innovation ne soit tres bien accueillie. Elle
permet aux voyageurs de se rendre le vendredi
soir döjk dans leur station prefdree et ils bönöfi-
cieront ainsi de deux journees entikres de sports
et de plein air. Nous croyons meme savoir que
les administrations des chemins de fer interesses
prevoient des trains tard dans la soiröe.

Mais si l'on peut se röjouir de l'animation que
creera ce trafic de fin de semaine et ses weekends

prolonges, l'on peut pourtant craindre qu'il
ne s'agisse d'une arme ä deux tranchants et que
ce trafic ne se fasse au detriment des vacances
ordinaires de sports d'hiver, ce qui ne serait
ni dans l'interet des hötes ni dans l'intöret de
l'hötellerie. Le service de presse des C.F.F. a
done ötö bien inspire d'adresser ä la presse quo-
tidienne un communique intitule « Weekend et
vacances d'hiver » que nous resumons briövement
ci-dessous.

«La semaine de 5 jours offre au skieur la
possibility de profiter de weekends prolonges et
il vaudra la peine de partir avec un billet du
dimanche le vendredi soir döjä, pour se rendre
ä la montagne. Mais est-ce que plusieurs weekends

de sport remplaceront des vacances d'hiver
de meme duree Difficilement, car les
differences d'altitude exigent une adaptation de tout
le corps avant que celui-ci ne puisse profiter des
avantages du climat des regions elev^es.

II en est de meme pour la pratique du ski qui
demande; un entrainement rationnel, entraine-
ment qui ne peut etre fruetueux que s'il est fait
en suivant des couis de ski k l'occasion de
vacances d'hiver normales.

Si l'on aborde la question des frais, il semble
aussi que 10 jours de vacances reviendront moins
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chers que cinq weekends a. la montagne. En
effet, ne serait-ce que pour le voyage, un billet
aller et retour valable 10 jours coütera moin^
eher que 5 billets simple course et, dans les
hotels, on beneficiera de prix de pension plus avan-
tageux pour un sejour de 10 jours que si l'on
doit payer les prix habituels.

DwU3

Introduction de l'heure d'ete en mai 1941

Les associations economiques en general ayant
comme notre Societe, repondu de fafon affirmative

ä la question de l'introduction de l'heure

d'ete en Suisse, le Conseil federal a decide que
l'heure d'öte serait introduite dans la nuit du
4 au 5 mai 1941, date ä laquelle l'horaire d'ete
entrera aussi en vigueur. La Suisse s'adapte
ainsi ä l'heure de l'Europe occidentale, heure que
les pays de l'ouest pratiquent depuis 1924 et que
l'Allemagne a eue une premiere fois pendant les
annees de guerre 1916 et 1917 et qu'elle a de
nouveau appliquee depuis 1939. L'Allemagne et
l'ltalie ont meme decide de conserver l'heure
d'etö au cours de l'hiver prochain. La Suisse
avec ses nombreuses communications internationales

verra ainsi son trafic facilite. En outre, on
pourra mieux utiliser pour le travail les heures
si lumineuses du matin et pendant une bonne
partie de la soiree on pourra se contenter de la
lumiere naturelle, ce qui offre bien des avantages
au point de vue sante. Pour l'hötellerie, cette

adaptation ne presentera aucune difficulte, alors
que pour l'hötellerie des sports d'hiver, il faudra
pour la saison d'hiver que l'on revienne ä l'heure
de l'Europe centrale.

Erratum

Une faute d'impression s'est glissee dans le
nom de l'auteur de l'article intitule «I postulati
necessari per il superamento della crisi nel tn-
rismo », publie dans le dernier numero de notre
journal. Cet article est en effet de .1/. ,-L Ean-
ciola, Hotel Esplanade ä Locarno, membre de notre
Comite central, et non de M. Franciola. Nous
pensons d'ailleurs que nos lecteurs auront rec.-
tifie d'eux-memes.

M6dailles de merite
pour les employ6s d'höiel

Les membres de la Sociötö sont prlös
de nous transmettre pour le 10 döcembre
au plus tard les commandes dont lis dö-
sirent l'exöcution pour Noel ou la fin de
l'annöe. Bureau central de la SSH.

NEUCHÄTEL
C hAt e nay
•&.tna)ujua, des 6<yns fvo£e£s...

Auch Ihre kleinsten Wünsche

schätzen wir. Bitte
verfügen Sie über uns.

Teppichhaus St. Gallen Zürich

Zu vermieten per 1. April 1941
(event früher) im Bade-Kuxort

Rheinfelden ein neuzeitlich eingerichtetes

Hotel
mit Tages-Restaurant
(30 Betten). Branchekundige Interessenten, welche für
die Uebernahxne des Inventars etc. über eigene Betriebsmittel

verfügen, belieben sich zu melden unter Chiffre
H. T. 2755 an die Schweizer Hotel-Revue, Basel 2.

Ich suche für mein Sporthotel mit über 100 Betten in
bestbekanntem Wintersportplatz Graubündens für
kommende Wintersaison, Eintritt ca. Mitte Dezember,

1 Oberkellner
1 Sebretär-Journallührer

In Frage kommen nur Personen, die ihr Fach von Grund
auf kennen, mit Freude und Ausdauer den Beruf
betreiben und gewillt sind, mit dem Besitzer zusammen
nach Kräften am Aufbau des Hotels zu arbeiten.
Dauerstellen. Handgeschriebene Offerten mit Zeugniskopien,
Photo und Gehaltsansprüchen erbeten unter Chiffre
S. H. 2800 an die Schweizer Hotel-Revue, Basel 2.

Grosses Wintersporttjoiel
sucht tüchtigen

Chef de Reception
Offerten unter Chiffre W. H. 2798 an die Schweizer
Hotel-Revue, Basel 2.

Ciosetpapiere
glatt und krepp

P. GIMMI & C^
„zum Papyrus"

St. Gallen K.346BB.

Jeune

inP 15982 D
cherche place pour saison ou k
l'ann^e. Entr&e mi-novembre.
S'adr. k Pierre Mertenat, Hotel
du Jura, Soyhiöres, T&l. 3.01.10.

SAISON D'HIVER

QUATUOR
(&vent. Trio)

de 1er ordre

libre 15 decembre
Vic Melwyn, Chatelaine, Gen6ve,

T61. 24462

Tochter, 19 Jahre alt, deutsch,
franz., italienisch und ziemlich
engl, sprechend, sucht Saisonstelle

als

Saalfodifer
in besseres Hotel od. Tea-Room.
Margrith Frank, Paradies 94a,
Reussbühl (Luz.).

Heute nicht, aber vielleicht schon

morgen. Denken Sie deshalb auch

stets an sich selbst und die Ihrigen,

wenn Sie in der Zeitung die

Unglücksnachrichten lesen, und sorgen

Sie vor durch den Abschluss

einer Unfallversicherung bei der

„Zürich-Unfall".

Zürich:

„Zürich" Allgemeine Unfall- und

Haftpflicht-Versicherungs-A.-G.
Direktion: Mythenquai 2, Zürich 2

Vergünstigungsvertrag mit dem

Schweizer Hotelier-Verein

SecDice de UBiHEignBmBnft
pour toutes les questions cuneernant les buanderies

Instructions dn personnel pour le lavage et la preservation
rationnelle du linge au moyen de produits adoucissant l'eau.

Conseils techniques pour les transformations ou la pose
de nouvelles installations dans les buanderies.

E.G. Ruegger-Rougemont - Bäle
Holeeletten 27 - Telephone 2 53 73

ELEKTR. HEIZOFEN
für jedermann, sofort lieferbar:

der „Suissa"- Radiator zu Fr. 27.—
einfach, gibt sehr warm und braucht wenig Strom (0,7 kWh);
für grosse Ansprüche:

der „Lükon"- Radiator zu Fr. 95.-, 135.-, 145.-, 165.-.

VORTEILE: gleichmässige Warmluftzirkulation, geringer Stromverbrauch
(zwischen 250 und 1200 Watt), jede Brandgefahr ausgeschlossen,
vollkommene Heizung auch für feuchte Räume.
Nachnahmeversand. Schweizerfabrikate. Untervertreter gesucht.

H. von Rohr, Solothurn, Niki. Konradstr. 11, Telephon 2 30 67

Bei Abnahme mehrerer Radiatoren verlange man Spezial-Offerte

Occasional!
Autom. Waagen ab Fr. 220.— m,
Garantie. Nat.-Kassen ab Fr. 235.-.
Aufschnittmaschinen, Kaffeemühlen,

alles rev. Div. Wirtschaftsinventar

billig, Frau Sigg,
Zähringerstrasse 11, Zürich 1.

Wegen Nichtgebrauch
zu verkaufen ein

Gasgrill
samt Backofen, Gasanschluss l>/4
Zoll, Fabrikat Junker und Ruh,
Höhe 164 cm, Breite 74 cm, Tiefe
74 cm. Grillöffnimg: Höhe 23 cm,
Breite 40 cm, Tiefe 45 cm. Offerten

unter Chiffre Z. L. 1638 an
Mosse-Annoncen, Zürich.

UFERRUM''
FERRUM

Waschmaschinen
Zentrifugen
Trockenanlagen
Glättemaschinen

Verlangen Sie Prospekte oder Ingenieuren-Besuch

FERRUM AG.
Tel. No. 3 4118 und 3 4119

Wäschereimaschinen Fabrik, Rupperswil
bei Aarau

KodilchrlingGESUCHT
für Anfang Dezember ein J

dem Gelegenheit geboten ist, eine gute Küche zu erlernen.
Gleichzeitig suche für unsern Lehrling, welcher die
Prüfung gut bestanden hat, eine Stelle als

Aide de cuisine od. comntis
Offerten unter Chiffre H. B. 2794 an die Schweizer
Hotel-Revue, Basel 2.

Welcher Hotelier hat Arbeit für eine strebsame,
29jährige Tochter, die gewillt ist, den heutigen
Verhältnissen gehorchend, überall mitzuhelfen, als

Sekretärin-Gouvernante
Slflfze od. Gouvernante

Zeugnisse und Referenzen stehen zu Diensten. Offerten
unter Chiffre L. F. 2787 an die Hotel-Revue, Basel 2.

Jfo/el-Selcre/är
mit Wirtsc0afispatent

guten Zeugnissen und Ia Referenzen,

sndii geeignete Position als Leiler
Gerant oder Hitarbeiter etc.

Antritt nach Uebereinkunft. — Offerten erbeten unter
Chiffre X 55047 Q an Publicitas Basel.

Unsere Depötquittungsbücher
Talon- und Durchschreib-System

Gebundene Bücher
mit Register

ermöglichen eine genaue Kontrolle von Geld-
und Wertsachen-Hinterlagen

Koch & Utinger • Chur

Hotel-Sekretärkurse^
Spezialausbildung in allen für den modernen Hotel- u. Restaurant,
betrieb notwendigen kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen
Fächern einschL Fremdsprachen. Sonderlehrgänge für den
Receptions-, Dolmetscherdienst. Individueller Unterricht. Rasche
und gründliche Ausbildung. Diplome. Stellenvermittlung. Jeden
Monat Neuaufnahmen. Auskunft und Prospekte durch

GADEMANNS FACHSCHULE, ZÜRICH, Gessnerallee 32.

Jeune komme cherche k se placer comme

flpptBiili-cuiiiniBr
S'adresser k Pierre Hirt, Avenue de Tour-
billon, Sion (Valais).

Verlangen Sie Offerten

u. Muster meiner
guten Mischungen.

(/<$#

Hotel-Pension cherche pour jeune fille, 21 ans, sejour
montagne pour janvier contre s6jour Genfcve n'importe
quelle öpoque. Berner Oberland ou Arosa pröförö.
Mme Egger, 6, Malagnon, Gen&ve.

EINGETRAGENE INSERATFORM


	

